
AnzeigerFalkensteiner

Kostenlos zum Mitnehmen • 31. Jahrgang • Nummer 4 • 28. April 2022 • medien@grimmdruck.com • Tel. (037467) 289823

AnzeigerFalkensteiner
Heimat- und Anzeigenblatt der Stadt Falkenstein/Vogtl.,

der Ortsteile Dorfstadt, Oberlauterbach, Trieb und Schönau sowie der Gemeinde Neustadt 

Frühlingsgruß aus dem Tiergarten 
Es wird endlich Frühling und wie in jedem Jahr um diese Zeit gibt es bei uns wieder allerlei Nachwuchs zu bestaunen. 

Kleine Zwergziegen springen über Stock und Stein, die Lämmer unserer Coburger Fuchsschafe toben über die Wiese und auch unser Kälbchen 
der Dahomey-Zwergrinder ist putzmunter und freut sich auf Ihren Besuch. 

Außerdem haben wir neue Sattelschweine! Und auch Björn und Martin, unsere beiden Schwarzbären,
haben ihre Winterruhe beendet und balgen sich wieder in der Sonne. 

Und vielleicht schaut auch bald wieder ein kleines Kängurubaby bei den Kängurus aus dem Beutel? 
Kommen Sie vorbei und finden Sie es heraus! 

Ihr Tiergarten-Team
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Öffnungszeiten: April bis Oktober 10.00 bis 18.00 Uhr
Eintrittspreise: Kinder unter 3 Jahren: Eintritt frei, Kinder von 3 bis 16 Jahren: 2,50 €, 
Erwachsene: 5,00 €; Familienpass (für Eltern mit Kinder bis 16 Jahre): 10,00 €, 
Gruppen ab 10 Personen: 30% Rabatt; Jahreskarte für Kinder (3 bis 16 Jahre): 10,00 €, 
Jahreskarte Erwachsene: 20,00 €; Jahreskarte für Familien (2 Erwachsene & Ihre Kinder): 35,00 €
Ermäßigter Eintrittspreis (Studenten, Auszubildende, Senioren, Schüler und Schwerbehinderte): 3,50 €
Hinweis Bildrechte: Fotos - David Rötzschke, Frau Leithold, Tiergarten, Stadt Falkenstein
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Gebäudereinigung Golla erleichtert Ihren Alltag.

•  Dienstleistungen rund um Haus & Garten für private Kunden

•  Professionelle Reinigung & Service für Immobilien und Gewerbeobjekte 

Nehmen Sie sich Zeit für die schönen Dinge des Lebens. 
Telefon 03745 73648 • Mobil 0172 7954540 

email: info@reinigung-falkenstein.de

Neustädter Straße 2
08223 Neustadt OT Siebenhitz

MMeeiisstteerrbbeettrriieebb

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
116 117  Diese Telefonnummer ist in den meisten Bundesländern seit April freigeschal-
tet. Unter dieser Nummer wird man an die diensthabenden Ärzte vermittelt, die in Zeiten 
außerhalb der üblichen Arztsprechstunden Patienten in dringenden Fällen zu Hause medi-
zinisch versorgen. Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist weiterhin der Rettungsnotruf / 
Euronotruf 112 zu alarmieren.

gebraucht von priv. zu verkaufen
Stationärmotor Barkas
Typ EL 308 /9 mit Getriebe 1:3 und Konsole. Baujahr 
1972, Motor ist komplett jedoch ohne Züntfunken. 
Kann ev. einfach mit elektronischen Chip umgerü-
stet werden. Wenig gelaufen, gute Kompression, 
100,- € nur Abholung möglich. 
Telefon: 0163 -3224550

OUTDOORPOOL 
Hottube ab 

1700,-€
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Falkensteiner Energiespartipps
Strom, Gas und Heizöl sind in den 
letzten Monaten bereits spürbar 
teurer geworden und ein Ende 
dieser Entwicklung ist nicht abseh-
bar. Zugleich entfallen im privaten 
Haushalt rund 70 Prozent des Ener-
gieverbrauchs auf die Heizung. Effi-
zient Heizen ist somit der beste Weg, 
Heizkosten zu sparen. Zunächst gilt 
es bewusster zu heizen. Es lohnt sich, 
die Raumtemperaturen zu überprü-
fen. Nicht jeder Raum muss ganztä-
gig „Wohlfühltemperatur“ haben. 
Programmierbare Thermostate 
sorgen dafür, dass Räume bedarfs-
gerecht beheizt werden. Es lohnt 
sich, Zimmertüren zu schließen. 
Sind Rollläden vorhanden, sollten 
diese nachts auch genutzt werden, 
so lässt sich der Wärmeverlust an 
den Fenstern um bis zu 20 Prozent 
reduzieren. Nicht Lüften ist falsch 
verstandenes Energiesparen! Dauer-
haft gekippte Fenster sorgen jedoch 
kaum für Luftaustausch, sie kühlen 
nur die Wände aus. Stoßlüften spart 
hingegen Energie. Wer es warm ha-
ben will, der muss nicht unbedingt 
mehr heizen. Geeignete Kleidung 
hilft. Trägt jemand im Winter in 
der Wohnung nur ein Unterhemd, 
hat er es eindeutig zu warm. Ver-

mieter müssen in der 
Zeit vom 1. Oktober 
bis zum 30. April das 
Heizen ermöglichen. 
Sinkt die Temperatur 
in den vermieteten 
Räumen unter 16 °C oder längere 
Zeit unter 18 °C, muss auch außer-
halb der Heizperiode die Beheizung 
möglich sein, andernfalls besteht 
ein Sachmangel und die Mieter 
können die Miete mindern. Im 
Eigenheim hingegen kann, ist die 
Warmwasserversorgung anderwei-
tig gewährleistet, die Heizungsanla-
ge in den Sommermonaten komplett 
abgeschaltet werden. Es ist jedoch 
ratsam, vorher einen Heizungsin-
stallateur zu kontaktieren, damit 
es beim Neustart nicht zu unange-
nehmen Überraschungen kommt. 
Ist eine thermische Solaranlage 
vorhanden, darf im Eigenheim 
die Warmwassertemperatur für 
einige Tage auch einmal unter 60 
°C sinken, ohne dass daraus eine 
gesundheitliche Gefahr erwächst. 
Kostenloses Informationsmaterial 
der Sächsischen Energieagentur 
zum Thema „Heizen mit erneuer-
barer Energie“ finden Sie im Emp-
fangsbereich des Rathauses.

Bürgerpreis der Stiftung Sparkasse 2021 geht an 
die „Falkensteiner Handarbeitsgruppe e.V.“
Am 12. April dieses Jahres wurde 
die Falkensteiner Handarbeitsgrup-
pe e. V. im Rahmen der Stadtrats-
sitzung mit dem Bürgerpreis 2021 
der Stiftung der Sparkasse Vogtland 
ausgezeichnet. Seit der Vereins-
gründung im März 2011 und bereits 
davor, stricken und häkeln die Ver-
einsmitglieder einmal pro Woche in 
geselliger Runde. Mit viel Herz, Lust 
und Liebe sind in mehr als einem 
Jahrzehnt hunderte von Socken, 
Mützen, Wolldecken und weitere 
handgearbeitete Erzeugnisse ent-
standen. Besonders entscheidend 
bei der Herstellung der Erzeugnisse 

und beim Vereinszweck bleibt aber 
der eigentliche Antrieb der Mitglie-
der. Gestrickt wurde von Anfang an 
für den guten Zweck.  Trotz man-
cher Rückschläge oder notwendiger 
Veränderungen im Laufe der ver-
gangenen Jahre sind die Mitglieder 
des Vereins immer zuversichtlich 
geblieben und haben ihren Blick 
gemeinsam nach vorne gerichtet. 
Das ist in der heutigen Zeit nicht 
unbedingt selbstverständlich. Mit 
diesem Preis werden engagierte 
Bürger und Vereine ausgezeichnet, 
die den Zusammenhalt in unser 
Region stärken. 
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Abriss Pestalozzistr.25
Voraussichtlich in der Woche nach 
Ostern beginnen die Arbeiten zum 
Abbruch des Reihenendhauses 
Pestalozzistraße 25 in Falkenstein. 
Das ehemalige Wohngebäude ist seit 
unzähligen Jahren unbewohnt und 
befindet sich aktuell in einem sehr 
desolaten Zustand. Das Dach ist 
seit Jahren undicht, hierdurch sind 
auch bereits im Gebäudeinneren 
massive Schäden entstanden, die 
eine Standsicherheit nicht mehr 
gewährleisten. Der Bereich des 
Gehweges und der Parktaschen 
vor dem Gebäude wurde deshalb 
vorsorglich aus Sicherheitsgründen 
schon lange Zeit gesperrt. Leider 
fällt auch in diesem Fall ein vormals 
sehr dekoratives Gebäude aus der 
Gründerzeit dem Abbruchbagger 
zum Opfer. Wir möchten dies zum 
Anlass nehmen und alle (auch zu-
künftigen) Hauseigentümer bitten, 
die Schätze unserer schönen Stadt 
Falkenstein zu bewahren und die 
Gründerzeitbebauung im Sinne 
unserer Vorfahren zu erhalten.
Dass dies möglich ist, zeigen viele 
bereits mit hohem Engagement 
sanierte Gebäude in den einzelnen 
Karrees. Auch das Nachbargebäude 

Pestalozzistr. 23 wird derzeit durch 
einen Liebhaber modernisiert und 
wird somit für die nächsten Ge-
nerationen erhalten. An Stelle des 
abgebrochenen Gebäudes werden 
zukünftig Stellplätze, eingerahmt 
durch Bepf lanzungen und eine 
Grünfläche entstehen.
Die Baumaßnahme wird mitfinan-
ziert durch Steuermittel auf der 
Grundlage des von den Abgeord-
neten des Sächsischen Landtages 
beschlossenen Haushaltes und mit 
Eigenmitteln der Stadt Falkenstein/
Vogtl.
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Vogtland-Druck
Druck & Veredelung
www.vogtlanddruck.de

Geschäftsausstattung]umfangreiche Druckerzeugnisse]digitale Bildbearbeitung]partielle Lackierung]Prägung] Verpackung]Stanzung]Folienkaschierung]und vieles mehr

Gewerbepark 24
08258 Markneukirchen

Tel. 037422 - 7005
info@vogtlanddruck.de 

Liebe Leser des Falkensteiner Anzei-
gers, liebe Falkensteiner!
Nach dem Einsturz des Eckteils 
der Falkensteiner Schlossmauer 
am 24. März 2021 begann vor 
wenigen Tagen die Sanierung und 
Erneuerung der Schlossmauer mit 
dem Einrichten der Baustelle. Die 
Schlossmauer, so wie wir sie heute 
kennen, ist nur noch ca. 1/4 der 
ehemaligen Einfriedung des Schlos-
sareals der Falkensteiner Herrschaft 
von Trützschler. Der Schlossfelsen 
gehörte zum Schloss. Die heute an 
der Promenade endende Mauer war 
weitergeführt bis zur Bahnhofstra-
ße. Sie bestand nicht mehr massiv 
aus Steinen, sondern aus einer 
Grundmauer mit Steinsäulen und 
einem Metallzaun. Sie führte weiter 
bis zur Höhe der Schloßstraße. Hier 
befand sich das Haupteingangstor 
zum Schloss. Auf der alten Post-
karte von 1900 ist das Schlossareal 
mit dem Eingangsbereich gut zu 
sehen. Die Schlossmauer endete an 
der Bahnhofstraße an den Grund-
stücken der Häuser der heutigen 
Heinrich-Heine-Straße Nr. 2a, 2b, 
4, 6 und 8. Die beiden Gebäude 
vom ehemaligen „Elektro-Förster“, 
gebaut 1935 und der ehemaligen 
„Neuen Reichsbank“, gebaut 1936 
– heute sind der ambulante Pflege-
dienst „SIKA“ und eine Fachärztin 
für Psychiatrie und Psychotherapie 

hier untergebracht, gab es damals 
noch nicht. Weiter an der Allee hoch 
bestand die Schlossmauer wieder 
aus Bruchsteinen und war verputzt. 
Die Reste standen noch bis in die 
1960er Jahre (siehe Foto). Wo heute 
die Schlossmauer der Alleeseite 
(von Richtung Hauptstraße) endet, 
befand sich früher der hintere Aus-
gang des Schlossareals.
Nach dem Tod des Barons Franz 
Oswald von Trützschler, am 27. Mai 
1924, wurde das Schloss mit Park 
und Schlossfelsen, dem Lochstein 
und einem Stück Wald 1926 an 
die Stadt Falkenstein verkauft. Die 
Schlossmauer wurde vor allem im 
Bereich der Bahnhofstraße in den 
nachfolgenden Jahren abgebrochen, 
auch auf Grund zur Errichtung der 
oben angegebenen zwei Gebäude. 
Das Areal des Schlossplatzes und 
des Schlossfelsens war nun allen 
Bürgern zugänglich.
Der heute noch erhaltene Teil der 
Schlossmauer, vor allem im Bereich 
der Promenade, ist der historisch 
wertvollste Teil. In der zu DDR-
Zeiten vom Rat des Kreises Auer-
bach Abt. Kultur herausgegebenen 
Broschüre „Die Denkmale im 
Kreis Auerbach“ ist zu lesen, dass 
die Schlossmauer Richtung Osten 
(Allee-Hauptstraße) bis hin zum 
Schlossfelsen aus Bruchsteinen und 
mächtigen Buckelquadern aus Gra-

Falkensteiner Heimat- und Museumsverein

nit besteht. Sie stammen vermutlich 
von einem romanischen Palas des 
12. Jahrhunderts. Auf alle Fälle 
dürfen wir uns auf eine sanierte und 
sichere Schlossmauer freuen.
Postkarte: Gruss aus Falkenstein 
i.V., Schloss Falkenstein, Freiherr-
liches Besitzthum v. Trützschler, seit 
20. Januar 1400 (bis 1900, 500 Jahre)
Verlag: Bauer’sche Buchhandlung, 
Falkenstein i.V. Foto: Fotofreunde 
Falkenstein, 1960er Jahre Die alte 
Schlossmauer aus Richtung Hein-
rich-Heine-Straße bis zum Schloss, 
Alleeseite
Der Falkensteiner Heimat- und Muse-
umsverein e.V. informiert:

Bitte besuchen Sie unsere neue 
Ausstellung: „Zeitenwende – Fal-
kenstein – unsere Stadt“
Eine Bilderausstellung zur Stadt-
entwicklung Falkensteins nach der 
Wende. Die Ausstellung ist geöffnet 
bis zum Sonntag, den 05. Juni 2022, 
jeweils Sonnabend und Sonntag 
von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Bitte 
bringen Sie Ihre Brille mit! 
Auf 16 Tafeln mit über 100 Bildern 
sehen Sie, was sich in Falkenstein in 
über nunmehr 30 Jahren verändert 
hat, Sie werden überrascht sein.
Andreas Rößler
Falkensteiner Heimat- und Muse-
umsverein e.V.

Wasser- und Bodenanalysen
Am Dienstag, den 17. Mai 
2022 bietet  die AfU e.V. 
die Möglichkeit
in der Zeit von 16.00 
– 17.00 Uhr in Falken-
stein,  im Begegnungs-
zentrum, F.-Engels-Str. 
20 Wasser- und Boden-
proben prüfen zu lassen. Gegen 
einen Unkostenbeitrag kann das 
Wasser sofort auf den pH-Wert und 
die Nitratkonzentration untersucht 
werden.  Analysen auf Trinkwas-
serqualität Brauchwasseranaly-
sen Analysen für Aquarienwasser 
Für diese Analysen bitte mind. 1 
Liter Wasser in einer  Kunststoff-
Mineralwasserflasche mitbringen. 
Bodenanalyse eine Nährstoffbe-
darfsermittlung  Bodenanalyse auf 

Schwermetalle  Hierzu ist 
es notwendig, an mehreren 
Stellen des Gartens Boden 
auszuheben, so dass ins-
gesamt ca. 500 Gramm der  
Mischprobe für die Untersu-
chung zur Verfügung stehen.
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Am 31. Mai ist Weltnichtrauchertag –
Zeit für eine Veränderung!?

Aktionswoche Alkohol unter dem Thema „Alkohol? 
Weniger ist besser!“

Außenstellen in:
Auerbach   03744-25010
Helmbrechts   09252-228
Münchberg   09251-8151
Plauen   03741-70010

Fragen oderFragen oder
       Probleme       Probleme
                 im Mietrecht                 im Mietrecht

Wir helfen Ihnen gerne!Wir helfen Ihnen gerne!

Alberter & Kollegen
95028 Hof, Plauener Straße 8
 09281-72400
info@alberter.de
www.alberter.de

R E C H T   &   S T E U E R

Europa fördert Sachsen – Falkenstein macht mit
Das europäische Förderprogramm 
„EFRE - nachhaltige Stadtentwick-
lung“ wird bis 2027 fortgesetzt. Für 
die beginnende neue Förderperiode 
will sich die Stadt Falkenstein nun 
bewerben.
Was ist EFRE?
Die Abkürzung steht für den Eu-
ropäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung. Das ist ein Struktur-
fonds der Europäischen Union für 
wirtschaftliche Aufholprozesse in 
Regionen mit Strukturproblemen 
oder Entwicklungsbedarf.
Durch die EFRE-Mittel können 
Kommunen Projekte in Stadtteilen 
fördern, um diese städ- tebaulich, 
wirtschaftlich und sozial zu stärken. 
Die Förderung dient also der Über-
windung von strukturellen Defizi-
ten in festgelegten Fördergebieten.
Gefördert werden bauliche und en-
ergetische Maßnahmen, Vorhaben, 
die die Wohn- und Lebensbedin-

gungen der Bewohner verbessern 
sowie Maßnahmen zum Umwelt-
schutz. Das können zum Beispiel 
Projekte zur Gestaltung öffentlicher 
Räume, zur Reduzierung von Bar-
rieren und Gefahrenstellen oder 
zur Einrichtung öffentlich zugäng-
licher digitaler Angebote sein. Im 
Umweltbereich kommen Projekte 
in Frage, die der Überhitzung in 
Städ- ten entgegenwirken oder 
Projekte, die helfen, die Biodiver-
sität zu erhöhen. Nicht zuletzt sind 
auch Maßnahmen möglich, die die 
Energieeffizienz öffentlicher Gebäu-
de verbessern, umweltfreundliche 
Verkehrsformen unterstützen und 
zur Reduzierung der verkehrsbe- 
dingten CO2–Emissionen beitra-
gen u.v.m. Anders als bei bereits 
bekannten Förderprogrammen wie 
z.B. Stadtumbau Ost, sind bei der 
EFRE-Förderung in erster Linie 
Kommunen Zuwendungsempfän-

ger. Grundlage für die Bewerbung 
zur Aufnahme in das EFRE-Pro-
gramm ist die Erarbeitung eines 
fördergebietsbezogenen Konzeptes, 
in dem die geplanten Projekte be-
schrieben und begründet werden.
Ihre Ideen sind gefragt!
Damit die zukünftigen Vorhaben 
in dem gebietsbezogenen Konzept 
wirklich den Bedürfnissen der 
Bewohner entsprechen und die 
im Gebiet vorhandenen Defizite 
abbauen, ist nun Ihre Mitwirkung 
gefragt. Sie haben die Möglichkeit, 
Ihre Wünsche, Bedürfnisse und 
Ideen in das Konzept einzubringen. 
Wie kann die Stadt Falkenstein das 
Fördergebiet (siehe Plan) gestalten, 
so dass die Lebensbedingungen der 
Bewohner verbessert werden? In 
einem Workshop am 11. Mai 2022 
wird das EFRE-Programm genauer 
vorgestellt, welche Maßnahmen 

förderfähig sind und welche Ideen 
es bereits gibt. Zu diesem Workshop 
sind Sie herzlich eingeladen! An 
diesem Tag können Sie sich genauer 
über die europäische Förderung 
informieren und Ihre Ideen und 
Wünsche einbringen. Wer an die-
sem Nachmittag nicht am Bürger-
workshop teilnehmen kann, hat die 
Möglich keit per E-Mail an:
Ebert.Bauamt@stadt-falkenstein.de 
oder Leonhardt.Hauptamt@stadt-
falkenstein.de bis zum 31.07.2022 
diese Projektideen einzureichen.
Weitere Informationen finden Sie 
auch unter www.europa-fördert-
sachsen.de
Was: Bürgerbeteiligung für das eu-
ropäische Förderprogramm EFRE 
in Falkenstein Wann: Dienstag, 11. 
Mai. 2022, 17. 00 Uhr
Wo: Feuerwehrwache Falkenstein, 
Rathenaustraße 9a

Seit 1987 wird jährlich am 31. Mai 
der Weltnichtrauchertag begangen. 
Initiiert wurde dieser Tag von 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), um auf den weltweiten 
Tabakkonsum und seine Gefahren 
aufmerksam zu machen. Laut Ta-
bakatlas 2020, der vom Deutschen 
Krebszentrum herausgegeben wird, 
sterben in Deutschland jährlich 
rund 127.000 Menschen an den 
Folgen des Rauchens. Das entspricht 
13,3 Prozent aller Todesfälle in 
Deutschland. 
Die Suchtberatungsstelle des Di-
akonischen Beratungszentrums 
Vogtland gGmbH nimmt diesen 
Tag zum Anlass, Menschen zu 
erreichen, die ihren Tabakkonsum 
überdenken und ggf. beenden 
möchten. Seit vielen Jahren bietet 
die Beratungsstelle das Rauchfrei-

Programm zur Raucherentwöh-
nung an, ein Gruppenprogramm 
in dem Raucher gemeinsam zu 
Nichtrauchern werden können.
Am 31.05.2022 von 18.30 – 20.00 
Uhr findet dazu in der Herrenwiese 
9 in Auerbach eine Informations-
veranstaltung statt. Frau Schulz ist 
ausgebildete Rauchfrei-Trainerin 
und wird an diesem Abend rund 
um das Thema Rauchen informie-
ren und das Rauchfrei-Programm 
vorstellen. Anschließend haben 
Teilnehmer die Möglichkeit, sich 
für den nächsten Raucherentwöh-
nungskurs anzumelden, der eine 
Woche später startet.
Interessierte, die noch Fragen ha-
ben, können sich gern per Tele-
fon 03744-831215 oder E-mail 
y.schulz@diakonieberatung-vogt-
land.de an Frau Schulz wenden.

Die Aktionswoche Alkohol findet 
in diesem Jahr vom 14.-22. Mai 
statt. Ziel ist es, das Motto „Al-
kohol? Weniger ist besser!“ in die 
Öffentlichkeit zu tragen und die 
Menschen in ganz Deutschland mit 
persönlicher Ansprache in ihren 
unterschiedlichen Lebensbereichen 

zu erreichen.
Auch wenn illegale Drogen, beson-
ders Crystal und Cannabis in der 
Öffentlichkeit eine große Beachtung 
erfahren, so ist doch Alkohol nach 
wie vor die Droge Nummer 1.
Die Suchtberatungsstel len des 
Diakonischen Beratungszentrums 
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Neustart mit Anlaufschwierigkeiten

Kneipp Kindertagesstätte „Knirpsenland“

lädt ein zum

Fackelumzug und Höhenfeuer
Start ist am 30. April 20,00 Uhr

am Willy-Rudert-Platz

Für Speisen und Getränke sorgt der Feuerwehrverein.

lädt ein zum

Fackelumzug und Höhenfeuer
Start ist am 30. April 20,00 Uhr

am Willy-Rudert-Platz

Für Speisen und Getränke sorgt der Feuerwehrverein.

              Unsere Termine im Mai
                                            Im tiefsten Tal
kann man schon das Licht am Horizont sehen. 
           Durchhalten, Lösungen finden. Hoffnung schöpfen 
                                        Und am Ende: AUFATMEN

Wir bleiben weiter hoffnungsvoll und sind immer für Sie da!
Sie können gerne ein persönliches Gespräch unter 0174/ 7125976 ver-
einbaren.

05.05.2022   10.00 – 12.30 Uhr 
Film mit Nachgang „Drei Schritte zu dir“ – Kino Auerbach

16.05.2022   09.00 – 12.00 Uhr 
Trauercafè für trauernde Angehörige in Auerbach, Büro Hospizverein 
Vogtland e.V., Bebelstraße 13

Wir brauchen Ihre Unterstützung!
Unser Kurs „Schwerkranke und Angehörige begleiten“ startet am 13. 
Mai 2022                                    
Melden Sie sich gerne an und unterstützen Sie uns! Wir freuen uns auf Sie!

Vogtland gGmbH in Auerbach, 
Oelsnitz und Plauen beteiligen sich 
mit verschiedenen Aktionen für 
unterschiedliche Zielgruppen an 
der bundesweiten Aktionswoche. 
Detaillierte Informationen erhalten 
Sie in den Beratungsstellen vor Ort.
Als Auerbacher Suchtberatungs-
stelle möchten wir auf unser offenes 
Angebot hinweisen und Sie herzlich 

dazu einladen: am Dienstag, den 
17.05.2022 um 15.30 Uhr, Lauftreff 
unter dem Motto: „Beratungsstelle 
in Bewegung – mehr als „nur“ 
reden“  Ort: Staumauer, Talsperre 
Falkenstein  
Beratungsstellenleiterin 
Ansprechpartnerin für Rückfragen 
ist: Constanze Deymann  
Tel.-Nr. 03744 831215

Nachdem seit Ende Oktober coro-
nabedingt im Herrenbereich kein 
Fußball mehr möglich war, ging 
es Anfang März für die Männer-
mannschaften endlich wieder los. 
Bei unserer 1. Mannschaft wurde 
die ohnehin schon kurze Vorbe-
reitungszeit vor dem 1. Punktspiel 
durch einen Coronaausbruch in-
nerhalb der Mannschaft direkt nach 
dem einzigen Vorbereitungsspiel 
noch zusätzlich eingeschränkt. 
Zum Punktspielauftakt gab es 
dann zwei Unentschieden gegen 
Lengenfeld und Wildenau die leider 
als Punktverluste eingestuft werden 
müssen. Durch die folgende Nieder-
lage gegen die favorisierte 2. von 
Merkur Oelsnitz, sieht es danach 
aus, dass unser Team nach der 
Hinrunde die erhoffte Meisterrunde 
in der Vogtlandklasse verpasst und 

stattdessen in der Abstiegsrunde 
um den Klassenerhalt kämpfen 
muss. Die 2. Mannschaft startete 
ebenfalls mit zwei Unentschieden 
ins neue Jahr, ehe dann bei Ein-
tracht Auerbach der erste Dreier 
eingefahren werden konnte. Nach 
einem Kaltstart ganz ohne Vorbe-
reitungsspiele, kann der Start ins 
Pf lichtspieljahr mit drei Spielen 
ohne Niederlage durchaus als Erfolg 
gewertet werden.
Den durchwachsensten Neustart 
erlebte unsere 3. Mannschaft. Zum 
ersten Spiel konnte wegen Perso-
nalmangel nicht angetreten wer-
den, anschließend setzte es eine 
klare Niederlage gegen Coschütz / 
Ruppertsgrün 2 gefolgt von einer 
Spielabsage in Ellefeld wegen Un-
bespielbarkeit des Platzes.
SpVgg Grünbach-Falkenstein e.V.

Ein fröhliches Hallo an alle Lese-
rinnen und Leser des Falkenstei-
ner Anzeigers. Hier kommen die 
neuesten Nachrichten aus dem 
Knirpsenland: Wir hoffen, dass 
alle Leser ein schönes Osterfest ver-
brachten und schicken mit unserem 
Osterhasen, der alle Kinder bei uns 
überraschte, einen nachträglichen 
Frühlingsgruß an Sie. Wandertag 
über Stock und Stein nach Auer-
bach ins Bendelsteingebiet  Endlich 
kommt der Frühling und lässt uns 
die Natur mit all seinen Facetten 
erleben. Aus diesem Grund brachen 
unsere „Bienen“ am 18. März 2022 
zum Wandertag auf und machten 
sich über Stock und Stein auf dem 
Weg nach Auerbach. Dabei legten 
die „Bienenkinder“ viele Schritte 
entlang der Randsiedlung und 
dem Flugplatz in Auerbach zurück. 
Das Wetter ließ uns dabei nicht im 
Stich und eine leichte Prise Wind 
war unser stetiger Begleiter. Doch 
plötzlich erblickten unsere Kinder, 
zwischen den großen Blöcken des 
Neubaugebietes am Bendelstein, 
einen Spielplatz. Die Begeisterung 
bei den Kindern ließ nicht lange auf 
sich warten und ruckzuck wurde 
der Spielplatz erobert. Es gab viel 
auszuprobieren und nach einer aus-
giebigen Runde Kletterspaß musste 

sich erstmal gestärkt werden, damit 
anschließend weitergespielt und ge-
tobt werden konnte.  Zum Mittages-
sen machten wir bei der Fleischerei 
halt, um z.B. Roster, Wiegebraten 
oder Wiener mit Brötchen zu essen. 
Ein ganz großes Dankeschön wollen 
wir Bienen noch sagen, an die An-
gestellten der Fleischerei Floss in 
Auerbach, bei denen wir so toll be-
wirtet zu unserem Wandertag und 
auch noch überrascht wurden mit 
einem Schokohasen für jedes Kind. 

Wir hatten eine richtig tolle Zeit 
bei Euch! Der Ausflug nahm mit 
einer Fahrt mit der Vogtlandbahn 
nach Falkenstein sein Ende.  Was 
schenkt man einen Bürgermeister 
zum 50. Geburtstag? Wir dachten, 
viele bunte Blumen sind ein super 

Geschenk, sowie Aufnahmen von 
Glückwünschen an den Bürger-
meister: „Lieber Bürgermeister, wir 
wünschen Dir: …viele Geschenke…
einen sonnigen Geburtstag …viele 
Freunde…schöne Gesundheit…viel 
Liebe…viel Freude…viel Freude bei 
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Bitte setzen Sie hier die Kontaktdaten Ihrer Einrichtung 
und Ihr Logo ein: 

T 

Wir umrunden Deutschland zu Fuß, per Fahrrad, mit Rollstühlen, 
Booten oder Kutschen. Und das in 180 Tagen! In rund 120 Etappen 
führt die Strecke zu Kinderhospizeinrichtungen und zu wichtigen 
Unterstützern der Kinderhospizarbeit. 

Den Weg der Fackel des Kinder-Lebens-Laufs können Sie live auf der 
Webseite www.kinder-lebenslauf.de verfolgen.  

In Klingenthal/Auerbach sind wir als amb. Kinderhospizdienst 
„Nächstenliebe“ e.V.  Station beim Kinder-Lebens-Lauf. Am 09.Mai 
2022 kommt die Kinder-Lebens-Lauf-Fackel zu uns. Dann gilt es, die 
Engels-Fackel ca. 180 km Kilometer bis nach Bamberg zu bringen. 

Spenden – Unterstützen – Helfen – Mitmachen - Dabei sein 

Zeigen Sie Ihr besonderes soziales Engagement und unterstützen  
Sie uns auf unserem Weg für die Kinderhospizarbeit!  

Wir machen uns auf den Weg. 
Machen Sie mit          Tel.Nr. 0163-6149065 

 

der Arbeit.“ Überbracht wurden die 
zahlreichen Glückwünsche unserer 
Kinder von unserer Einrichtungs-
leitung Frau Marion Hartlich mit 
einem Sponsorbeitrag für ein Spiel-
gerät an der Talsperre Falkenstein. 
Die Kinder freuen sich schon.
Ausflug ins Land der Märchen der 
Gebrüder Grimm - „Der Wolf und 
die sieben Geißlein“ Am 31.03.2022 
machten sich die Gruppen „Käfer“, 
„Eichhörnchen“ und „Fische“ auf 
den Weg nach Zwickau ins Pup-
pentheater. Los ging der Ausflug 
mit einer Zugfahrt nach Zwickau 
bis ins Zentrum. Im Puppentheater 
wurde den Kindern das Märchen, 
frei nach den Gebrüdern Grimm, 
„Der Wolf und die sieben Geißlein“ 
vorgeführt. Mit viel Begeisterung 
und Spannung, verfolgten die 
Kinder das Puppenspiel.  Nach der 
Vorführung ging es dann wieder 

mit der Vogtlandbahn zurück nach 
Falkenstein in unser Knirpsenland. 
Das Hühnerprojekt im Knirpsen-
land Am 04.04.2022 hörte man am 
frühen Vormittag ein lautes Krähen 
in unserer Kindertagestätte. Grund 
dafür war der Start unseres „Hüh-
ner Projektes“ mit Herrn David 
Jenning und seinen Therapie-Hahn 
„Walldorf “. Besucht wurde das 
Projekt von den Gruppen: „Käfer“, 
„Bienen“, „Fische“ und „Eichhörn-
chen“. Inhaltlich gab es viel zum 
Thema Küken und das Huhn zu er-
fahren, z.B. lernten die Kinder, wie 
ein Huhn lebt und warum es Steine 
frisst. Nebenbei ließ sich der zahme 
Hahn geduldig von zahlreichen 
Kinderhänden streicheln. Die Kin-
der erzählten hinterher noch ganz 
aufgeregt, wie toll es war, „Waldorf“ 
anfassen zu dürfen und dass er nicht 
überall so flauschig und warm war, 
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wie unter seinen Flügeln. „Er kräht 
richtig doll laut und oft“ meinten 
die Kiddies. 
„Er frisst gern Mehlwürmer, Körner 

und auch Brotkrumen“ berichteten 
sie weiter. „So richtig fliegen, wie 
Enten oder Vögel kann so ein Hahn 
aber nicht!“ Ein Mädchen wusste 

sogar vorher schon, dass ein Hahn 
kleine Steine mitfrisst, weil er selbst 
keine Zähne hat… und mit den 
Steinchen sein Essen zermahlt.
Familienfest im Knirpsenland 
Am 22.05.22 laden wir ganz herz-
lich alle Knirpse mit ihren Familien 
zu einem tollen Familienfest ins 
Knirpsenland ein. Bei traditionellen 
Spielen, leckerer Verpflegung und 
dem lange vermissten Märchenspiel 
der Knirpsenlandcrew wollen wir 
die letzten 2 Jahre vergessen und 
fröhlich feiern. Einladungen und 
weitere Infos erhaltet ihr im Knirp-
senland. Bleibt bis zum nächsten 
Mal alle ganz lieb aus dem Knirp-

senland gegrüßt. 

Wir beteiligen uns am 2. deutschlandweit stattfindenden Kinder-Lebens-Lauf!
Die Fackel, die durch ganz Deutschland getragen wird, kommt am Montag, 09.05.2022 zu uns 
nach Klingenthal und wird um 8:30 Uhr auf dem Marktplatz übergeben. Von da aus wird es 
mehrere Akteure geben, die uns helfen, die Fackel bis 11.05.2022 nach Bamberg zu bringen – 
ohne Auto, Bus oder Bahn. Wenn Sie Lust und Zeit haben, können Sie gern teilnehmen – auch 
als Akteur, z.B. Wandern, Radfahren oder vielleicht mit dem Motorrad? Wir sind auch dankbar 
für finanzielle Hilfe, denn alles kostet ja Geld... Sinn und Ziel des Ganzen ist es, betroffenen 
Familien hier bei uns im Vogtlandkreis konkret zu helfen. Für Fragen stehen wir gern unter Tel.
Nr. 0163-6149065 zur Verfügung.
Unsere Trauercafe ś finden in gewohnter Weise statt:
Adorf: Montag, 02.05.22 von 16 – 18 Uhr Schillerstraße 23
Auerbach: Montag, 02.05.22 von 15 – 17 Uhr Am Graben 12
Klingenthal: Dienstag, 03.05.22 von 15 – 17 Uhr Auerbacher Str.e 78
Oelsnitz: Mittwoch, 11.05.22 von 15-17 Uhr Zöphelsches Haus
Treuen: Donnerstag, 12.05.22 von 15 – 17 Uhr Pfarrsaal
Gern sind wir für Sie da bei Fragen der häuslichen Versorgung
in schwerer Krankheit – auch bei Kindern. Ihnen allen eine
schöne Zeit: viel Kraft für die herausforderungen des
Lebens und ein wenig Freude im Herzen.
Ihre Petra Zehe
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Pfingstfest in Dorfstadt 04. 06 und 05.06.2022Spende von K&S Seniorenresidenz
Zu Pfingsten soll in Dorfstdt ge-
feiert werden mit viel Musik aus 
den guten „Alten Zeiten“.  Eine 
Oldie Party am Samstag macht den 
Anfang.  Eine Tanzparty zu den 
Oldies, die nie vergessen werden, 
findet am 04.06. im Bierzelt statt. 
Beginn ist 19.00 Uhr mit DJ Mirko  
Am Pfingstsonntag gibt es dann 
LIVE MUSIK mit der Band „Su-
perNova“.Einst in den 1970zigern 
Jahren in Falkenstein gegründet ist 
ein Comeback unter „SuperNova“ 
wieder zurück auf der Bühne. Der 
Liveabend verspricht die Songs aus 
längst vergangenen Zeiten und Ta-

gen. Karten zu den Veranstaltungen 
gibt es im Sportlerheim dienstags 
und freitags oder telefonisch unter 
0171 285 85 97.  Vorverkauf für beide 
Tage 10, 50 € Abendkasse 12.50 €
Aus der Band „NOVA“vormals 
„PHOH“ sind eine beachtliche An-
zahl professioneller Musiker her-
vorgegangen, die auch überregional 
bekannt wurden. Wiedergegründet 
nach über 35 Jahren rockt sie nun 
im Zeichen der 70er der 80er und 
90er Jahre. Ein satter Sound, neue 
Arrangements sind ein Marken-
zeichen der Band mit dem neuen 
Namen „SuperNova“.

Clever renovieren 
statt ersetzen und neu kaufen!

● Ohne Rausreißen in nur einem Tag
● Türen nie mehr streichen 
● Für alle Türen und Rahmen geeignet
● Über 1.000 Modelle zur Wahl

● Holzfenster nie mehr streichen 
● Aluiniumverkleidung von außen
● Wetterfest und dauerhaft wartungsfrei
● Für alle Fenstertypen und Wintergärten

Mit der PORTAS-Türenmodernisierung können der Stil und das Aussehen 
all Ihrer Zimmertüren innerhalb kurzer Zeit komplett verändert werden. Die 
Oberfl äche wird mit einem neuen, langlebigen, hochwertigen Kunststoff 
ummantelt, glatt oder mit Holzstruktur. 

Die verwitterten Holzfenster wurden mit dem modernen, langlebigen 
Aluminum-Verkleidungs-System von PORTAS im Holzoptikt-Dessin 
„Eiche hell“ renoviert. Maßgenaue Aluminiumprofi le werden von außen auf 
Rahmen und Flügel montiert.

Besuchen Sie unser Studio   •     0 37 65 / 3 41 58   •     www.neumann.portas.de

PORTAS-Fachbetrieb P & P 
Renovierungsspezialist Vogtland GmbH 

Mylauer Straße 18

08491 Netzschkau

 Wir renovieren, modernisieren und bauen neu nach Maß: 
 Türen  •  Haustüren  •  Küchen  •  Treppen  •  Fenster  •  Gleittüren  •  Decken

Wir, die Mitarbeiter und Bewoh-
ner der K&S Seniorenresidenz 
Falkenstein, verfolgen nun schon 
seit Wochen in den Medien den 
verheerenden und schrecklichen 
Krieg in der Ukraine. Viele Men-
schen fliehen vor der Katastrophe 
in unser Land. Wir wollen nicht 
tatenlos zusehen und haben spontan 
eine Summe von 745,- Euro zusam-

men bekommen. Frau Schiefer, die 
Residenzleitung, und Frau Thoß, 
die Leiterin der Sozialen Betreuung, 
übergaben die Spende diese Woche 
in das Falkensteiner Rathaus, um 
regional schnell und unkompliziert 
einen kleinen Beitrag zur Hilfe zu 
leisten.
Vielen Dank
allen Spendern!
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Neuigkeiten aus der Kita Albert-Schweitzer Kfz-Meisterbetrieb
Karosserieinstandsetzung
TÜV – ASU täglich
Reifendienst
Autolack-Service
Mietwagen
Neu- und Gebrauchtwagen
Berge- und Abschleppdienst
Inspektion
Klimaservice
Motordiagnose

GmbH

Ausstattung
ABS, Abstandstempomat, Abstandswarner, Android Auto, Apple CarPlay, Armlehne, Berganfahrassistent
Bluetooth, Bordcomputer, Dachreling, Elektr. Fensterheber, Elektr. Seitenspiegel, Elektr. Wegfahrsperre
ESP, Fernlichtassistent, Freisprecheinrichtung, Garantie, Gepäckraumabtrennung, Geschwindigkeits-
begrenzer, Induktionsladen für Smartphones, Innenspiegel autom. abblendend, Isofix, Kurvenlicht
Lederlenkrad, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Leichtmetallfelgen, Lichtsensor, Müdigkeitswarner
Multifunktionslenkrad, Nebelscheinwerfer, Nichtraucher-Fahrzeug, Notbremsassistent, Notrufsystem
Partikelfilter, Radio DAB, Regensensor, Reifendruckkontrolle, Schaltwippen, Scheckheftgepflegt
Servolenkung, Sitzheizung, Sommerreifen, Sportsitze, Spurhalteassistent, Start/Stopp-Automatik
Touchscreen, Traktionskontrolle, Tuner/Radio, USB, Winterpaket, Zentralverriegelung

mon. Rate 267,- €
1 Überführungs-/Zulassungskosten fallen zusätzlich an 
und können den Barzahlungspreis/Nettodarlehensbetrag 
erhöhen.
2 Der Nettodarlehensbetrag ist inkl. einer auf Kundenwunsch 
mitfinanzierten Ratenschutz- und Arbeitslosenversiche-
rungsprämie sowie Santander Safe und Santander AutoCare 
Versicherungsprämie für 24 Monate. 
3 Die Angebote entsprechen je Laufzeit dem 2/3-Beispiel 
gm. § 6a Abs. 4 PAngV. 
Dieses ist ein unverbindliches, freibleibendes Angebot Ihrer 
Santander Consumer Bank AG.  Bonität vorausgesetzt. 

Volkswagen T-Cross Style LED, App Navi , sofort
                           NeufahrzeugKilometer: 5
Hubraum: 1498 cm³
Getriebe: Automatik
Leistung: 110kW (150 PS)
Kraftstoff: Benzin
Farbe: Schwarz Metallic
Kraftstoffverbrauch komb.: ca. 5,1 l/100 km,
Kraftstoffverbrauch innerorts: ca. 5,8 l/100 km
Kraftstoffverbrauch außerorts: ca. 4,6 l/100 km,
CO²-Emissionen komb.: ca. 116 g/km

Unser Finanzierungsangebot
Anzahlung: 0,- €
Laufzeit: 72 Monate
Schlussrate :  13.945,- €
eff. Jahreszins 3,99 %

27.890,-  €
inkl. 19 % MwSt.

(MwSt. ausweisbar)

037467-289823

Schreiende Briefhüllen
Laute Plakate

Hurra Hurra, der Osterhase, der 
war da! Ach was sollen wir Euch 
sagen? Hatten wir tolle Tage im 
April! Klar, am Anfang kämpften 
wir alle mit dem typischen April-
wetter – Graupelschauer, sogar 
richtiger Schnee, der noch einmal 
ein paar Tage liegen blieb, kurz da-
rauf wieder Sonnenschein und der 
heftige Wind, der uns ganz schön 
durchpustete. ABER, pünktlich 
zum Osterfest war es dann doch 
richtig schön! Die Sonne lachte 
vom Himmel, es war angenehm 
warm und wir konnten unsere 
Kindergartentage die meiste Zeit 
draußen genießen. Endlich wieder 
im Sand spielen, mit dem Ball und 
den Hula Hoop Reifen über die 
Wiesen toben und ja auch endlich 
wieder Laufrad, Roller, Tretautos 
und so vieles mehr fahren. Macht 

das Spaß! Ja und dann am Grün-
donnerstag war es endlich soweit! 
Nach einem leckeren, reichhaltigen 
und buntem Osterfrühstück in allen 
Gruppen hielten wir Ausschau… 
Die Erzieherinnen hatten hier und 
da ein langes Hasenohr, ein kleines 
Stummelschwänzen oder ein sogar 
ein kleines Stupsnäschen hinterm 
Busch hervorlugen sehen. Wir 
waren ja so aufgeregt! Also, nichts 
wie anziehen und raus in die Natur. 
Wir schauten überall, in jeder Ecke, 
in jedem Winkel, wir drehten alle 

Steine um, sahen sogar unter der 
Rutsche und unserer Kletterraupe 
nach. Suchten hinterm Busch und 
bei den Bäumen. Ja, was glaubt ihr 
wohl? Es war wirklich der Oster-
hase! Er hatte bunte, tolle gefüllte 
Nestchen für alle Kinder versteckt 
und keiner ist leer ausgegangen. 
War das eine Freude! 
Aber wir müssen auch sagen, wir 
waren natürlich auch super auf das 
Osterfest vorbereitet, den schon in 
den Wochen und Tagen vor Ostern 
waren auch wir alle fleißig! Wir ba-
stelten niedliche Osterdeko, malten 
ausgeblasene Eier kunterbunt an, 
säten Ostergras und beobachteten, 
wie es keimte und wuchs. Es war 
wirklich nicht langweilig und wir 
sind uns sicher, dass der Osterhase 
das mitbekommen hatte und uns 
deshalb so wunderschön über-

raschte! Am Mittwoch vor Ostern 
veranstaltete die Strolchengruppe 
einen Osterbasar im Kindergarten. 
Es wurde unglaublich leckerer Ku-
chen angeboten, den wir teilweise 
selbst gebacken hatten, aber auch 
tatkräftig durch die vielen lieben 
Mamas und Papas unterstützt wur-
den, die auch fleißig toll aussehende 
Kuchen und Torten mitbrachten. 
Vielen, vielen Dank an alle, die uns 
dabei so super halfen und natürlich 
dann auch an alle, die unseren 
Stand besuchten! Am 06. April 

Stiftung Wald für Sachsen
und eins pflanzen mehr als 3.500 Bäume 
Große Teile der sächsischen Wälder sind durch Stürme, Dürre und 
Insekten¬kalamitäten geschädigt. Diese müssen dringend wieder be-
waldet werden. Die Stiftung Wald für Sachsen hat sich dieser Aufgabe 
angenommen.  Gemeinsam mit eins wurde ein Waldstück in Limbach-
Oberfrohna ausgewählt, welches nach Borkenkäferbefall kahl war. Anlass 
für die Baumpflanzaktion ist das 30-jährige Jubiläum des Zweckver-
bandes Gasversorgung in Südsachsen, einem Zusammenschluss von 
117 Städten und Gemeinden der Region und einem der Gesellschafter 
von eins. Auch unsere Stadt Falkenstein ist Mitglied im Zweckverband. 
Die ersten der mehr als 3.500 Bäume wurden Ende März mit tatkräftiger 
Unterstützung von 30 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der 
Region gepflanzt. Die weiteren folgen in den nächsten Wochen. 
Die Stiftung Wald für Sachsen und eins haben in den letzten Jahren 
schon mehrere Wiederbewaldungsprojekte gemeinsam erfolgreich 
umgesetzt und weitere sind in Planung.
#stiftungwaldfürsachsen #eins
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hatten wir im Kindergarten auch 
erstmals unser Mottofrühstück, 
diesmal ging es um den Frühling. 
Die Erzieher bereiteten den Kin-
dern ein wunderschönes, gesundes 
Frühstück zu, welches sich alle 
Kinder in den einzelnen Gruppen 

schmecken lassen konnten. Na-
türlich saßen dabei alle an früh-
lingshaft geschmückten Tischen 
und in gemütlichen Runden. Das 
war richtig schön und alle waren 
danach pappsatt und zufrieden.  
Ein weiteres April-Highlight war 
das „Erste-Hilfe-Projekt“ in der 

Käfergruppe. Die Kinder übten dort 
nämlich die Notrufnummern, das 
richtige Reagieren, wenn jemand 
verletzt ist, das Verbinden von Ar-
men und Beinen und nicht zuletzt 
sogar die stabile Seitenlage. Viele 
Pf laster wurden dabei verklebt, 

die Käfer verbanden die Arme und 
Beine von Kuscheltieren und sogar 
ihrer Freunde und hatten dabei 
riesig viel Spaß! Ja und krönender 
Abschluss war eine kleine Vorfüh-
rung der neuen Kenntnisse für die 
Kinder der anderen Gruppen im 
großen Turnraum. Dabei wurde mit 

Tatütata einmarschiert und jedes 
Kind konnte mitmachen und selbst 
einmal ausprobieren. Hat wirklich 
viel Spaß gemacht und am Ende gab 
es sogar Urkunden für alle Teilneh-
mer beziehungsweise die Gruppen.
Ja, es passiert wirklich eine Men-
ge bei uns im Kindergarten und 
wir fühlen uns alle pudelwohl. 

Wir freuen uns schon sehr darauf 
das nächste Mal wieder von allen 
Neuigkeiten berichten zu können, 
die der Wonnemonat Mai für uns 
bereithält. Wir sind gespannt und 
voller Vorfreude! Bis dahin wün-
schen wir Euch alles Gute und grü-
ßen ganz lieb!  Die Kinder und das 
Team der Kita Albert-Schweitzer 
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Beschlüsse zur 34. Tagung des Stadtrates der
Stadt Falkenstein/Vogtl. am 22.03.2022

Beschlüsse zur 35. Tagung des Stadtrates der
Stadt Falkenstein/Vogtl. am 12.04.2022

Öffentlicher Teil
Anwesende Stadträte: 14+1  
Beschluss-Nr.    Bezeichnung

22/34/506 Protokollbestätigung öffentlicher Teil vom 25.01.2022
(einstimmig)
22/34/507 Protokollbestätigung öffentlicher Teil vom 22.02.2022
(einstimmig)
22/34/508 Vergabe von Bauleistungen – Sanierung/Erneuerung des
1. und 2. Bauabschnittes der Schloßmauer  
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt einstimmig die Ver-
gabe der Bauleistung für die Sanierung/Erneuerung des 1. und 2. Bauab-
schnittes der Schloßmauer in Höhe von 226.498,82 € brutto an die Firma 
Bergsicherung Schneeberg GmbH & Co. KG. Für Planung und Umsetzung 
der Maßnahme entstehen insgesamt außerplanmäßige Ausgaben in Höhe 
von 299.851,90 € brutto, die durch Entnahme aus der Liquiditätsreserve 
finanziert werden sollen.
22/34/509 Abbruch Wohngebäude Pestalozzistraße 25 in 08223 Falken-
stein/Vogtl. Los Abbruchleistungen und Geländeherstellung
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt einstimmig die Vergabe 
der Bauleistung für das Los Abbruchleistungen und Geländeherstellung 
zum Vorhaben „Abbruch Wohngebäude Pestalozzistraße 25 in 08223 Fal-
kenstein/Vogtl.“ in Höhe von 153.967,85 € an die Firma Erd- und Tiefbau 
GmbH Ebersbach, 08606 Oelsnitz. Die für die Umsetzung der Maßnahme 
erforderlichen außerplanmäßigen Eigenmittel in Höhe von 17.746,65 € 
brutto sollen durch Entnahme aus der Liquiditätsreserve finanziert werden.
22/34/510 Vergabe von Bauleistungen – Platzgestaltung Sicherung Ver-
kehrsraum Bushaltestelle Schönau 
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt einstimmig die Vergabe 
der Platzgestaltung Sicherung Verkehrsraum Bushaltestelle Schönau in 
Höhe von 74.696,20 € an die Firma VSTR AG aus Rodewisch. Der Stadtrat 
der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt die außerplanmäßige Ausgabe in 
Höhe von 16.934,40 €, welche durch die Entnahme aus der Liquiditätsre-
serve finanziert wird.
22/34/511 Vergabe von Planungsleistungen – Straßenbeleuchtung im 
Zuge der Fahrbahnerneuerung S 298 Dorfstädter Straße
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. stimmt der stufenweisen Beauftra-
gung für die Planung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Fahrbahnerneu-
erung S 298 Dorfstädter Straße an die Fleischer & Partner Elektroplanung 
GmbH aus Auerbach einstimmig zu.   
22/34/512 Vergabe von Dienstleistungen – Abschluss einer Rahmenver-
einbarung - Fahrradleasing
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt einstimmig, den Zu-
schlag für den Abschluss einer Rahmenvereinbarung für das Fahrradleasing 
für die Beschäftigten der Stadt Falkenstein an die Firma DD Deutsche 
Dienstrad GmbH/MLF Mercator-Leasing GmbH & Co Finanz-KG aus 
Schweinfurt zu erteilen.
22/34/513 Grundsatzbeschluss zur Durchführung der Baumaßnahme – 
grundhafter Ausbau der August-Bebel-Straße 2. BA
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt einstimmig die Durch-
führung der Maßnahme „Grundhafter Ausbau der August-Bebel-Straße 2. 
BA“ in Höhe von 622 T€ und beauftragt die Verwaltung mit der weiteren 

Vorbereitung der Straßenbaumaßnahme. Der Stadtrat der Stadt Falken-
stein/Vogtl. beschließt, die finanziellen Mittel im Haushalt bereitzustellen. 
22/34/514 Abwägungsbeschluss zum Entwurf der 2. Änderung des ge-
meinsamen Flächennutzungsplanes des Mittelzentralen Städteverbundes 
„Göltzschtal“
(1) Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. führt für die eingegangenen 
Stellungnahmen der planberührten Behörden und Träger öffentlicher 
Belange, der Nachbargemeinden, der anerkannten Naturschutzverbände 
und der Öffentlichkeit zur 2. Änderung des gemeinsamen Flächennut-
zungsplanes des Mittelzentralen Städteverbundes „Göltzschtal“ für die 
Stadt Falkenstein/Vogtl. die Abwägung gemäß § 1 (7) BauGB in Form 
von Einzelabwägungen gemäß der vorliegenden Abwägungstabelle durch. 
Dazu werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander gerecht abgewogen.
(2) Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt einstimmig die 
Abwägung gemäß § 1 (7) BauGB. (3)
(3) Die abwägungsrelevanten Anregungen für die Stadt Auerbach/Vogtl., die 
Stadt Rodewisch sowie die Gemeinde Ellefeld werden einstimmig gebilligt.
(4) Das Abwägungsergebnis ist den Belangträgern umgehend mitzuteilen. 
22/34/515 Berufung Gemeindewehrleiter und stellvertretender Gemein-
dewehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Falkenstein/Vogtl.
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beruft einstimmig den Kame-
raden Andreas Heller als Gemeindewehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr 
Falkenstein/Vogtl. und den Kameraden Mario Weiß als stellvertretenden 
Gemeindewehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Falkenstein/Vogtl. für die 
Dauer von 5 Jahren.
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein beschließt einstimmig die Annahme 
folgender Spenden:
22/34/516 Finanzangelegenheit – Sachspende in Form von Spielgegen-
ständen für die Kita „Lauterbacher Strolche“ im Wert von 150,00 € 

Öffentlicher Teil
Anwesende Stadträte: 13+1  
Beschluss-Nr.    Bezeichnung

22/35/517 Protokollbestätigung öffentlicher Teil vom 22.03.2022
(einstimmig)
22/35/518 Innenstadt plus Gebietsbezogenes integriertes Handlungs-
konzept (Übergangs-GIHK) in den neuen Förderzeitraum 2021 – 2027 
im Programm ESF Plus Nachhaltige soziale Stadtentwicklung für die 
Stadt Falkenstein/Vogtl.  
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt einstimmig das Gebiets-
bezogene integrierte Handlungskonzept (Übergangs-GIHK) in den neuen 
Förderzeitraum 2021 – 2027 im Programm ESF Plus Nachhaltige soziale 
Stadtentwicklung für die Stadt Falkenstein/Vogtl. für den Übergangszeit-
raum 01.07.2022 bis 30.06.2024. Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. 
beschließt weiter, die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 72.406,76 € 
in die Haushaltssatzungen entsprechend aufzunehmen. Die überplanmä-
ßigen Ausgaben werden durch die Entnahme aus der Liquiditätsreserve 
finanziert. Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt nach Ende 
des Vorhabens 30.06.2024, ein vollständiges Gebietsbezogenes integriertes 
Handlungskonzept (GIHK) für den Förderzeitraum bis 2027 zu erarbeiten 
und bei der fördermittelgebenden Stelle einzureichen.
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22/35/519 Vergabe von Planungsleistungen zur Erstellung eines gebiets-
bezogenen, integrierten Handlungskonzeptes (GIHK) für die Antrag-
stellung im EU-Förderprogramm „Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 
2021 bis 2027“
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt einstimmig, den 
Auftrag für die Planungsleistungen zur Erstellung eines gebietsbezogenen, 
integrierten Handlunskonzeptes (GIHK) für die Antragstellung im EU-
Förderprogramm „Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2021 bis 2027“ in 
Höhe von 29.688,12 € an die Firma WGS mbH, 09112 Chemnitz zu erteilen. 
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 29.688,12 €, die durch die Entnahme aus der Liqui-
ditätsreserve finanziert wird.

22/35/520 Vergabe von Bauleistungen – Sanierung und Umbau Rathaus 
Falkenstein/Vogtl. inkl. Ergänzungsneubau mit Touristikinformation 
– Los 270 Fenster im Baudenkmal – 2. Nachtrag 
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beauftragt einstimmig für das 
Los 270 Fenster im Baudenkmal zum Bauvorhaben „Sanierung und Umbau 
Rathaus Falkenstein/Vogtl. inkl. Ergänzungsneubau mit Touristikinfor-
mation“ das 2. Nachtragsangebot der Firma Heckel Fenster GmbH, 08239 
Trieb in Höhe von 28.099,71 €.

22/35/521 Vergabe von Bauleistungen – Bahnhof Falkenstein – Zuwegung 
zu den Bahnsteigen inkl. öffentl. P+R/B+R Los Neuerrichtung Treppen-
anlage, Verkehrsanlage & Ausstattung
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt einstimmig die Vergabe 
der Bauleistung für das Los Neuerrichtung Treppenanlage, Verkehrsanlage 
& Ausstattung zum Vorhaben „Bahnhof Falkenstein – Zuwegung zu den 
Bahnsteigen inkl. öffentl. P+R/B+R“ in Höhe von 768.708,50 € an die Firma 
SP Bau GmbH, 08485 Lengenfeld. 

22/35/522 Vergabe von Bauleistungen – Bahnhof Falkenstein – Zuwegung 
zu den Bahnsteigen inkl. öffentl. P+R/B+R Los Elektroinstallation & 
Beleuchtung
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt einstimmig die Ver-
gabe der Bauleistung für das Los Elektroinstallation & Beleuchtung zum 
Vorhaben „Bahnhof Falkenstein – Zuwegung zu den Bahnsteigen inkl. 
öffentl. P+R/B+R“ in Höhe von 74.787,35 € an die Firma DB Services GmbH, 
04109 Leipzig.

22/35/523 Vergabe von Bauleistungen – August-Bebel-Straße BA 2 – BT 
1 Straßenbau
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt einstimmig die Ver-
gabe der Bauleistung „Ausbau der August-Bebel-Straße in Falkenstein zur 
Anbindung gewerblicher Unternehmen an das überregionale Straßennetz, 
2. BA“ für das Bauteil 1 Straßenbau in Höhe von 572.926,90 € an die Firma 
TWI GmbH Weischlitz.
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 264.000,00 €, welche durch die Entnahme aus der 
Liquiditätsreserve finanziert werden soll.

22/35/524 Vergabe von Bauleistungen – August-Bebel-Straße BA 2 – 
Technische Ausrüstung Straßenbeleuchtung
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt einstimmig die Ver-
gabe der Bauleistung „Falkenstein August-Bebel-Straße 2. BA Technische 
Ausrüstung Straßenbeleuchtung“ in Höhe von 30.754,84 € an die Firma 
VMB Elektroanlagen GmbH aus Falkenstein.

22/35/525 Feststellungsbeschluss zur 2. Änderung des gemeinsamen Flä-
chennutzungsplanes des Mittelzentralen Städteverbundes „Göltzschtal“
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. stellt hiermit die 2. Änderung des 
gemeinsamen Flächennutzungsplanes des Mittelzentralen Städteverbundes 
„Göltzschtal“ mit Planstand 03/2022 für das Planblatt der Verwaltungs-
gemeinschaft Falkenstein (Stadt Falkenstein/Vogtl.: Änderungen F1 bis 
F3, Gemeinde Grünbach: Änderungen G1 und G2) einstimmig fest und 
billigt die Änderungen der Stadt Auerbach/Vogtl.(Änderungen A1 bis 
A10), der Stadt Rodewisch (Änderungen R1 bis R5) sowie der Gemeinde 
Ellefeld (Änderung E1). Die Begründung einschließlich Umweltbericht der 
2. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes des Mittelzentralen 
Städteverbundes „Göltzschtal“ wird gebilligt.

22/35/526 Vorentwurf des Flächennutzungsplanes des Verwaltungsver-
bandes Jägerswald
- Stellungnahme der Stadt Falkenstein/Vogtl. zum Vorentwurf
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. stimmt dem Vorentwurf des Flä-
chennutzungsplanes des Verwaltungsverbandes Jägerswald in der Fassung 
11/2021 einstimmig zu und beauftragt den Bürgermeister mit der Abgabe 
einer positiven Stellungnahme.
22/35/527 Veranstaltungskalender 2022
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. stimmt dem Veranstaltungska-
lender 2022 einstimmig zu.

22/35/528  Finanzangelegenheit – Annahmeentscheidung
Spende UKRAINE Hilfe
Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl. beschließt einstimmig die Einrich-
tung eines Spendenkontos für die Ukraine-Hilfe in der Stadt Falkenstein/
Vogtl. und er beschließt weiter die Annahme der listenmäßigen Zuwen-
dungen in Höhe von 10.340,00 € (Anlage) sowie die

22/35/529 zweckgemäße Verwendung. Darüber hinaus beschließt der 
Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl.    

22/35/530 die Annahme von 2 Einzelzuwendungen in Höhe von jeweils 
2.000,00 € für die Ukraine-Hilfe:
Finanzangelegenheit – Annahme von Spenden

22/35/531 Finanzangelegenheit – Tierpatenschaft für 1 Schneeeule in Höhe 
von 50,00 €

22/35/532 Finanzangelegenheit – listenmäßige Zuwendung in Höhe von 
4.460,00 € für den Spielplatz an der Talsperre Falkenstein 

Nichtöffentlicher Teil

Anwesende Stadträte: 13+1  
22/35/533
Protokollbestätigung nichtöffentlicher Teil vom 18.02.2021 (einstimmig)
22/35/534 
Protokollbestätigung nichtöffentlicher Teil vom 18.03.2021 (einstimmig)
22/35/535 
Protokollbestätigung nichtöffentlicher Teil vom 02.11.2021 (einstimmig)
22/35/536
Personalangelegenheit (einstimmig)

   Beschlüsse des Gemeinschaftsausschusses
der Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein vom 

24.03.2022
Beschluss-Nr. Bezeichnung

07/07/2022 Protokollbestätigung Umlaufbeschluss vom 08.02.2022 
(mehrheitlich) 

Anwesende: Falkenstein/Vogtl: 1+1; Neustadt/Vogtl. 1+1; Grünbach: 1+1
08/07/2022 Abwägungsbeschluss zum Entwurf der 2. Änderung des 
gemeinsamen Flächennutzungs-planes des Mittelzentralen Städtever-
bundes „Göltzschtal“ 
(1) Der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein 
hat in seiner Tagung am 24.03.2022 für die eingegangenen Stellungnahmen 
der planberührten Behörden und Träger öffentlicher Belange, der aner-
kannten Naturschutzverbände und der Öffentlichkeit zur 2. Änderung des 
gemeinsamen Flächennutzungsplanes des Mittelzentralen Städteverbundes 
„Göltzschtal“ für die Stadt Falkenstein/Vogtl. die Abwägung gemäß § 1 (7) 
BauGB in Form von Einzelabwägungen gemäß der vorliegenden Abwägung-
stabelle durchgeführt. Dazu wurden die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen.
(2) Der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein 
hat die Abwägung gemäß § 1 (7) BauGB einstimmig beschlossen. 
(3) Die abwägungsrelevanten Anregungen für die Stadt Auerbach/Vogtl., die 
Stadt Rodewisch sowie die Gemeinde Ellefeld wurden einstimmig gebilligt.
(4)  Das Abwägungsergebnis ist den Belangträgern umgehend mitzuteilen.
Anwesende: Falkenstein/Vogtl: 2+1; Neustadt/Vogtl. 1+1; Grünbach: 1+1
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Zuständige Behörde 
Stadt Falkenstein/Vogtl. 
Hauptstraße 5b, 08223 Falkenstein/Vogtl.    

Ort, Tag: 
Falkenstein, 31.03.2022   
   

Aktenzeichen:   
  

Telefon:        
03745 – 741-0 

 
Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen 
 

 Verfügung                         Bekanntmachung  

Zutreffendes ankreuzen  oder ausfüllen! 

1. Straßenbeschreibung 
 
Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau) 
Oberlauterbach – siehe Anlage  
                                                                           
Beschreibung des Anfangspunktes (VNK, Stat., seither- km) 
 Gemarkung Oberlauterbach/Unterlauterbach 

Beschreibung des Endpunktes (VNK, Stat., seither-km) 
 

Gemeinde   Falkenstein/Vogtl./OT Oberlauterbach  Landkreis    Vogtlandkreis                                                    

 
2. Verfügung 

2.1 Die unter 1. bezeichnete                             neugebaute                                      bestehende Straße 
    wird/wurde 

     gewidmet                                                 aufgestuft                                         abgestuft 

                  zur    Bundesstraße            zum   öffentlichen Feld- und Waldweg 

              Staatsstraße                          beschränkt-öffentlichen Weg 

                           Kreisstraße                           Eigentümerweg 

                           Gemeindeverbindungs- 
                               straße 

                          Ortsstraße 

      eingezogen                                              
 
2.2 Widmungsbeschränkungen 
 

 
 

 
 3. Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast) 

Bezeichnung 
 
Stadt Falkenstein/Vogtl.                                                           
 
       

 

X  

4. Wirksamwerden 

5. Sonstiges
5.1 Gründe für

        Widmung         Widmungsbeschränkungen 

    Umstufung     Einziehung         Teileinziehung 
   Bestandsverzeichnis der Stadt Falkenstein, OT Oberlauterbach – Überarbeitung im Rahmen 

 des Flurbereinigungsverfahrens.       

6. Rechtsbehelfsbelehrung

M. Siegemund, Bürgermeister

Bekanntmachungsnachweise 
1. Anschlag an der Amts-/Gemeindetafel

ausgehängt am abgenommen am 

2. Veröffentlichung im Amtsblatt
Nr. am  

3.Bezeichnung des Amtsblattes

 Für die Richtigkeit: 
 Datum, Unterschrift    

   Datum    

 Wirksamwerden der Verfügung:      17.10.2022 

 Tag der Verkehrsübergabe:       

 Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck:  

 Tag der Sperrung:       

 Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
 werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei folgender Behörde einzulegen: 
 Stadt Falkenstein/Vogtl., Hauptstraße 5b in 08223 Falkenstein 

4. Wirksamwerden 

5. Sonstiges
5.1 Gründe für

        Widmung         Widmungsbeschränkungen 

    Umstufung     Einziehung         Teileinziehung 
   Bestandsverzeichnis der Stadt Falkenstein, OT Oberlauterbach – Überarbeitung im Rahmen 

 des Flurbereinigungsverfahrens.       

6. Rechtsbehelfsbelehrung

M. Siegemund, Bürgermeister

Bekanntmachungsnachweise 
1. Anschlag an der Amts-/Gemeindetafel

ausgehängt am abgenommen am 

2. Veröffentlichung im Amtsblatt
Nr. am  

3.Bezeichnung des Amtsblattes

 Für die Richtigkeit: 
 Datum, Unterschrift    

   Datum    

 Wirksamwerden der Verfügung:      17.10.2022 

 Tag der Verkehrsübergabe:       

 Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck:  

 Tag der Sperrung:       

 Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
 werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei folgender Behörde einzulegen: 
 Stadt Falkenstein/Vogtl., Hauptstraße 5b in 08223 Falkenstein 
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Anlage zum Beschluss vom

MKZ Jahr Bezeichnung Länge laut 
Lageplan
(in m)

Betroffene Flurstücke Widmung als

113 01-8 2005 Spitznerweg I 155 Gemarkung Unterlauterbach: T.v. 38/1,T.v. 38/3,T.v. 38/2,T.v. 39a,T.v. 136/5,T.v. 136/6 Gemeindestraße Hauptstraße

423 01-7 2016 Rittergut Adlershof 130 Gemarkung Unterlauterbach: T.v. 40e,T.v. 40d,T.v. 40/2,T.v. 40/5,T.v. 40/6,T.v. 40/8 böW

116 07-6 2003 Alte Trieber Straße 355 Gemarkung Oberlauterbach: T.v. 384,T.v. 348,T.v. 387,T.v. 388,T.v. 351a öFW
116 25-4 2001 Butterbergweg I 230 Gemarkung Unterlauterbach: T.v. 250,T.v. 252,T.v. 253b öFW
116 34-3 2001 Butterbergweg II 55 Gemarkung Unterlauterbach: T.v. 252,T.v. 253b öFW
116 39-4 2006 Butterbergweg III 38 Gemarkung Unterlauterbach: T.v. 253h,T.v. 235/14,T.v. 253b öFW
116 12-2 2001 Gutsweg I 190 Gemarkung Oberlauterbach: T.v. 134,T.v. 131,T.v. 119 ; Gemarkung Unterlauterbach: T.v. 130/4 öFW
116 35-1 2001 Gutsweg II 150 Gemarkung Unterlauterbach: T.v. 130/4 öFW
116 41-6 2008 Gutsweg III 622 Gemarkung Unterlauterbach: T.v. 95,T.v. 40f,T.v. 40g,T.v. 40/3,T.v. 98c,T.v. 98q,T.v. 111/1,T.v. 103,T.v. 106,T.v. 108,T.v. 110,T.v. 130/4 öFW
116 16-5 2001 Knockweg I 200 Gemarkung Unterlauterbach: T.v. 95,T.v. 74a,T.v. 84,T.v. 40/3 öFW
116 15-7 2001 Knockweg II 103 Gemarkung Unterlauterbach: T.v. 84,T.v. 95,T.v. 40/3,T.v. 96,T.v. 89a öFW
116 02-5 2003 Knopfweg 224 Gemarkung Oberlauterbach: T.v. 298,T.v.  292/1 öFW
116 30-1 2003 Kuhweg I 157 Gemarkung Oberlauterbach: T.v. 348,T.v. 346b,T.v. 346/3,T.v. 292/1 öFW
116 32-7 2003 Kuhweg II 79 Gemarkung Oberlauterbach: T.v. 373/1,T.v. 384,T.v. 348 öFW
116 18-1 Michelweg II ca. 425 Gemarkung Oberlauterbach: T.v. 265/7,T.v. 265/1,T.v 265; Gemarkung Dorfstadt: T.v. 1025, T.v. 1026  öFW

116 31-9 2003 Ringweg II 235 Gemarkung Oberlauterbach: T.v. 208/3 öFW
116 50-5 2003 Ringweg III 10 Gemarkung Oberlauterbach: T.v. 408/1 öFW
116 10-6 2001 Schulweg I 455 Gemarkung Oberlauterbach: T.v. 26/3,T.v. 119,T.v. 134,T.v. 131,T.v. 147 öFW
116 11-4 2001 Schulweg II 420 Gemarkung Oberlauterbach: T.v. 131,T.v. 147 öFW
116 05-0 2001 Spitznerweg II 190 Gemarkung Unterlauterbach: T.v. 130/4,T.v. 110,T.v. 114/1,T.v. 136/6 öFW
116 40-8 2008 Trieber Straße II 1507 Gemarkung Oberlauterbach: T.v. 367a,T.v. 351a öFW
116 36-0 2003 Ungethümsweg I 480 Gemarkung Oberlauterbach: T.v. 292/1,T.v. 302,T.v. 305,T.v. 328 öFW
116 37-8 2003 Ungethümsweg II 373 Gemarkung Oberlauterbach: T.v. 328,T.v. 331a,T.v. 335,T.v. 362a,T.v. 360,T.v. 361 öFW
116 24-6 2008 Wiesenweg 120 Gemarkung Unterlauterbach: T.v. 84,T.v. 56,T.v. 46 öFW

 

Verzeichnis Wege mit Flurstücke Oberlauterbach

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 

von Wahlscheinen für die Wahl des Landrates des Vogtlandkreises  
in der Stadt Falkenstein/Vogtl. 

und 
die Wahl des Bürgermeisters in der Stadt Falkenstein/Vogtl. 

am Sonntag, dem 12. Juni 2022 und des etwaigen zweiten Wahlgangs 
am Sonntag, dem 03. Juli 2022 

 
1. Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Stadt Falkenstein/Vogtl. wird an den Werktagen in der 

Zeit vom 23. Mai 2022 bis 27. Mai 2022 zu folgenden Öffnungszeiten 
 
 Montag                  09.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
                                Dienstag  09.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 Mittwoch 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
 Donnerstag Feiertag - geschlossen 
 Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

         in der Stadtverwaltung Falkenstein/Vogtl. 
  Einwohnermeldeamt, EG - Zimmer 0.6  
  Hauptstraße 5b, 08223 Falkenstein/Vogtl. 

 
für die Wahlberechtigten zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme ist nicht 
barrierefrei. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Einsichtnahme kann sich auch auf die 
Eintragung anderer Personen erstrecken, wenn derjenige, der Einsicht nehmen möchte, Tatsachen 
glaubhaft macht, aus denen sich eine Unrichtigkeit des Wählerverzeichnisses hinsichtlich dieser 
Personen ergeben kann. Die Einsichtnahme in Daten anderer Personen ist ausgeschlossen, wenn 
für diese im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) 
vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), in der jeweils geltenden Fassung, eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein    
Datensichtgerät möglich.  
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
Jeder Wahlberechtigte der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der 
Zeit der vom 23. Mai 2022 bis 27. Mai 2022 spätestens am 27. Mai 2022, 12.00 Uhr, bei der Stadt 
Falkenstein/Vogtl. Einwohnermeldeamt, EG - Zimmer 0.6, Hauptstraße 5b, 08223 Falkenstein/Vogtl. 
schriftlich oder zur Niederschrift eine Berichtigung beantragen. Soweit die behaupteten Tatsachen 
nicht offenkundig sind, hat der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizufügen.  

 
2. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 22. Mai 

2022 eine Wahlbenachrichtigung. Diese gilt auch für einen etwaigen zweiten Wahlgang. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag 
auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die im Berichtigungsverfahren in das Wählerverzeichnis eingetragen werden, 
werden unverzüglich nach ihrer Eintragung benachrichtigt, es sei denn, sie haben bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt.  
 

3. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum der 
Stadt Falkenstein/Vogtl. oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag: 
 
4.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,  

 
4.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, wenn  
        a) er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die Berichtigung  
            des Wählerverzeichnisses zu beantragen, 
        b) sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Frist zur Einsichtnahme  
            entstanden ist oder 
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        c) sein Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist. 
 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum  
zweiten Tag vor der Wahl, dem 10. Juni 2022, 16.00 Uhr, und für den etwaigen zweiten Wahlgang 
bis zum 01. Juli 2022, 16.00 Uhr, bei der Stadt Falkenstein/Vogtl. Einwohnermeldeamt, EG - 
Zimmer 0.6, Hauptstraße 5b, 08223 Falkenstein/Vogtl., mündlich oder schriftlich, durch Telefax, per 
E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung beantragt werden.  
Sie können auch den auf Ihrer Wahlbenachrichtigung aufgedruckten QR-Code verwenden oder 
direkt über die Website der Stadt Falkenstein/Vogtl. www.stadt-falkenstein.de zum Wahlscheinantrag 
kommen. Eine telefonische Beantragung ist unzulässig 

 
Im Falle einer Beantragung per E-Mail ist diese ausschließlich an folgende Adresse 
Weber.H.Meldeamt@Stadt-Falkenstein.de zu richten. In dem Antrag sind Familienname, Vornamen, 
die genaue Anschrift des Wahlberechtigten, sein Geburtsdatum und/oder die 
Wählerverzeichnisnummer anzugeben, um eine zweifelsfreie Identifikation des Antragstellers zu 
ermöglichen. 

 
Ein Wahlberechtigter der für die erste Wahl einen Wahlschein erhalten hat, bekommt für den 
etwaigen zweiten Wahlgang von Amts wegen wieder einen Wahlschein ausgestellt. 

 
In Fällen gemäß Punkt 4.2. und wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich ist, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, 15.00 Uhr gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl bzw. vor dem etwaigen zweiten Wahlgang 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 

 
5.  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte zugleich folgende Briefwahlunterlagen: 

- einen amtlichen weißen Stimmzettel für die Wahl des Landrates, bei einem etwaigen  
  zweiten Wahlgang einen hellgrünen Stimmzettel  
- einen amtlichen hellblauen Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters, bei einem etwaigen  
  zweiten Wahlgang einen lachsfarbenen Stimmzettel  
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag   
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden   
  ist und  
- die Hinweise für Briefwähler.  
 
Diese Wahlunterlagen werden ihm auf Verlangen auch noch nachträglich, bis spätestens am Wahltag 
bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, 15.00 Uhr, ausgehändigt, wenn er aus einem von ihm 
nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist. 
 
An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, 
wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt, dies hat sie vor der 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtige 
Person auszuweisen.  
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Briefsendung ohne besondere 
Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 

von Wahlscheinen für die Wahl des Landrates des Vogtlandkreises  
in der Stadt Falkenstein/Vogtl. 

und 
die Wahl des Bürgermeisters in der Stadt Falkenstein/Vogtl. 

am Sonntag, dem 12. Juni 2022 und des etwaigen zweiten Wahlgangs 
am Sonntag, dem 03. Juli 2022 

 
1. Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Stadt Falkenstein/Vogtl. wird an den Werktagen in der 

Zeit vom 23. Mai 2022 bis 27. Mai 2022 zu folgenden Öffnungszeiten 
 
 Montag                  09.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
                                Dienstag  09.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 Mittwoch 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
 Donnerstag Feiertag - geschlossen 
 Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

         in der Stadtverwaltung Falkenstein/Vogtl. 
  Einwohnermeldeamt, EG - Zimmer 0.6  
  Hauptstraße 5b, 08223 Falkenstein/Vogtl. 

 
für die Wahlberechtigten zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme ist nicht 
barrierefrei. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Einsichtnahme kann sich auch auf die 
Eintragung anderer Personen erstrecken, wenn derjenige, der Einsicht nehmen möchte, Tatsachen 
glaubhaft macht, aus denen sich eine Unrichtigkeit des Wählerverzeichnisses hinsichtlich dieser 
Personen ergeben kann. Die Einsichtnahme in Daten anderer Personen ist ausgeschlossen, wenn 
für diese im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) 
vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), in der jeweils geltenden Fassung, eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein    
Datensichtgerät möglich.  
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
Jeder Wahlberechtigte der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der 
Zeit der vom 23. Mai 2022 bis 27. Mai 2022 spätestens am 27. Mai 2022, 12.00 Uhr, bei der Stadt 
Falkenstein/Vogtl. Einwohnermeldeamt, EG - Zimmer 0.6, Hauptstraße 5b, 08223 Falkenstein/Vogtl. 
schriftlich oder zur Niederschrift eine Berichtigung beantragen. Soweit die behaupteten Tatsachen 
nicht offenkundig sind, hat der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizufügen.  

 
2. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 22. Mai 

2022 eine Wahlbenachrichtigung. Diese gilt auch für einen etwaigen zweiten Wahlgang. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag 
auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die im Berichtigungsverfahren in das Wählerverzeichnis eingetragen werden, 
werden unverzüglich nach ihrer Eintragung benachrichtigt, es sei denn, sie haben bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt.  
 

3. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum der 
Stadt Falkenstein/Vogtl. oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag: 
 
4.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,  

 
4.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, wenn  
        a) er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die Berichtigung  
            des Wählerverzeichnisses zu beantragen, 
        b) sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Frist zur Einsichtnahme  
            entstanden ist oder 

2.
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        c) sein Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist. 
 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum  
zweiten Tag vor der Wahl, dem 10. Juni 2022, 16.00 Uhr, und für den etwaigen zweiten Wahlgang 
bis zum 01. Juli 2022, 16.00 Uhr, bei der Stadt Falkenstein/Vogtl. Einwohnermeldeamt, EG - 
Zimmer 0.6, Hauptstraße 5b, 08223 Falkenstein/Vogtl., mündlich oder schriftlich, durch Telefax, per 
E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung beantragt werden.  
Sie können auch den auf Ihrer Wahlbenachrichtigung aufgedruckten QR-Code verwenden oder 
direkt über die Website der Stadt Falkenstein/Vogtl. www.stadt-falkenstein.de zum Wahlscheinantrag 
kommen. Eine telefonische Beantragung ist unzulässig 

 
Im Falle einer Beantragung per E-Mail ist diese ausschließlich an folgende Adresse 
Weber.H.Meldeamt@Stadt-Falkenstein.de zu richten. In dem Antrag sind Familienname, Vornamen, 
die genaue Anschrift des Wahlberechtigten, sein Geburtsdatum und/oder die 
Wählerverzeichnisnummer anzugeben, um eine zweifelsfreie Identifikation des Antragstellers zu 
ermöglichen. 

 
Ein Wahlberechtigter der für die erste Wahl einen Wahlschein erhalten hat, bekommt für den 
etwaigen zweiten Wahlgang von Amts wegen wieder einen Wahlschein ausgestellt. 

 
In Fällen gemäß Punkt 4.2. und wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich ist, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, 15.00 Uhr gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl bzw. vor dem etwaigen zweiten Wahlgang 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 

 
5.  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte zugleich folgende Briefwahlunterlagen: 

- einen amtlichen weißen Stimmzettel für die Wahl des Landrates, bei einem etwaigen  
  zweiten Wahlgang einen hellgrünen Stimmzettel  
- einen amtlichen hellblauen Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters, bei einem etwaigen  
  zweiten Wahlgang einen lachsfarbenen Stimmzettel  
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag   
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden   
  ist und  
- die Hinweise für Briefwähler.  
 
Diese Wahlunterlagen werden ihm auf Verlangen auch noch nachträglich, bis spätestens am Wahltag 
bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, 15.00 Uhr, ausgehändigt, wenn er aus einem von ihm 
nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist. 
 
An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, 
wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt, dies hat sie vor der 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtige 
Person auszuweisen.  
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Briefsendung ohne besondere 
Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 
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6. Informationen zum Datenschutz  
Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche Information der Betroffenen im Sinne von 
Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung über die für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses und 
für die Erteilung eines Wahlscheins verarbeiteten personenbezogenen Daten: 
 
6.1.  
a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem 
Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages bzw. des 
Einspruchs auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-
Grundverordnung i. V. m. §§ 4, 38, 40, 56 des Kommunalwahlgesetzes und § 9 der 
Kommunalwahlordnung. 
 
b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem 
Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. §§ 5 
Absatz 1, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes und den §§ 12 und 13 der Kommunalwahlordnung. 
 
c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahlscheins und/oder für die Abholung des 
Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt die Verarbeitung der von Ihnen und dem 
Bevollmächtigten in diesem Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Prüfung der 
Bevollmächtigung und der Berechtigung des Bevollmächtigten für die Beantragung eines Wahlscheins 
bzw. den Empfang des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. §§ 5 Absatz 1, 38, 56 des 
Kommunalwahlgesetzes und den § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 4 und 6 der Kommunalwahlordnung. 
 
d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, § 14 Absatz 8 der 
Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis über für ungültig erklärte Wahlscheine, § 14 Absatz 11 der 
Kommunalwahlordnung, sowie ein Verzeichnis über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten 
Wahlscheine, § 14 Absatz 4 Satz 5 der Kommunalwahlordnungi. 
 
6.2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Eine Bearbeitung des 
Antrages auf Eintragung in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und 
des Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins 
und der Briefwahlunterlagen an einen Bevollmächtigten ist ohne die Angaben nicht möglich. 
 
6.3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten ist die Gemeinde. 
Die Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind: 
(Postanschrift: Stadt Falkenstein/Vogtl. – Datenschutzbeauftragter – Hauptstraße 5b – 08223 
Falkenstein/Vogtl.) 
 
6.4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins Wählerverzeichnis, gegen die 
Ablehnung des Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins ist 
Empfänger der personenbezogenen Daten das Landratsamt Vogtlandkreis, Postplatz 5, 08523 Plauen 
als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Im Verfahren der Wahlprüfung/Wahlanfechtung können auch die 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden, die Verwaltungsgerichte sowie der Sächsische 
Verfassungsgerichtshof, im Fall von Wahlstraftaten auch die Strafverfolgungsbehörden und andere 
Gerichte Empfänger der personenbezogenen Daten sein. 
 
6.5. Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse der ungültigen Wahlscheine sowie 
Verzeichnisse über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine sind gemäß § 62 
Absatz 2 der Kommunalwahlordnung nach der rechtskräftigen Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl 
zu vernichten, wenn sie nicht für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von 
Bedeutung sein können. 
 
6.6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (Artikel 15 Datenschutz-   
  Grundverordnung) 
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten (Artikel 16  
  Datenschutz-Grundverordnung) 
- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung) 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 18 Datenschutz- 
  Grundverordnung) 
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Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vorschriften, insbesondere durch die 
Vorschriften über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhalt einer Kopie, §§ 
4 Absatz 2, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 8 Absatz 2 und 3 der Kommunalwahlordnung, 
durch die Vorschriften über den Einspruch und die Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis, §§ 4 
Absatz 3 und 4, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 9 Absatz 1 der 
Kommunalwahlwahlordnung und die Löschungsfristen (siehe Punkt 6.5).

6.7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht 
rechtmäßig erfolgt, können Sie Ihre Beschwerde an die Sächsische Datenschutzbeauftragte 
(Postanschrift: Sächsische Datenschutzbeauftragte, Postfach 11 01 32, 01330 Dresden; E-Mail: 
saechsdsb@slt.sachsen.de) richten.

Falkenstein/Vogtl., den 19.04.2022

……………………………………….
M. Siegemund

- Siegel -
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung über die zugelassenen Wahlvorschläge
zur Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Falkenstein/Vogtl.

am 12. Juni 2022

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 11. April 2022 die eingereichten Wahlvorschläge 
für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Falkenstein/Vogtl. geprüft und über deren 
Zulassung und Zurückweisung entschieden.

Der Gemeindewahlausschuss hat den nachfolgend aufgeführten Wahlvorschlag zugelassen: 

Bezeichnung des Wahlvorschlags

(Name der Partei oder Wählervereinigung, 
Kurzbezeichnung/ Kennwort, bei 
Einzelbewerber Familiennamen) 

Bewerberin/ Bewerber 
(Familienname, Vorname) Beruf oder Stand Geburts-

jahr Anschrift (Hauptwohnung)

Christlich Demokratische 
Union Deutschlands 
CDU

Siegemund, Marco Bürgermeister 1972
Hauptstraße 16, 
08239 Falkenstein
OT Oberlauterbach

Da nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden ist, kann über den Wahlvorschlag hinaus jede 
wählbare Person gewählt werden. Der Stimmzettel wird deshalb neben der Zeile mit dem 
Bewerber des Wahlvorschlags eine freie Zeile enthalten, in die eine andere wählbare Person durch 
Benennung des Familiennamens, Vornamens, Beruf oder Anschrift oder auf andere eindeutige Weise 
eingetragen und gewählt werden kann. 

Falkenstein/Vogtl., den 19.04.2022

Marco Siegemund - Siegel -
Bürgermeister 
Stadt Falkenstein/Vogtl.
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6. Informationen zum Datenschutz  
Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche Information der Betroffenen im Sinne von 
Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung über die für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses und 
für die Erteilung eines Wahlscheins verarbeiteten personenbezogenen Daten: 
 
6.1.  
a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem 
Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages bzw. des 
Einspruchs auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-
Grundverordnung i. V. m. §§ 4, 38, 40, 56 des Kommunalwahlgesetzes und § 9 der 
Kommunalwahlordnung. 
 
b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem 
Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. §§ 5 
Absatz 1, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes und den §§ 12 und 13 der Kommunalwahlordnung. 
 
c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahlscheins und/oder für die Abholung des 
Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt die Verarbeitung der von Ihnen und dem 
Bevollmächtigten in diesem Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Prüfung der 
Bevollmächtigung und der Berechtigung des Bevollmächtigten für die Beantragung eines Wahlscheins 
bzw. den Empfang des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. §§ 5 Absatz 1, 38, 56 des 
Kommunalwahlgesetzes und den § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 4 und 6 der Kommunalwahlordnung. 
 
d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, § 14 Absatz 8 der 
Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis über für ungültig erklärte Wahlscheine, § 14 Absatz 11 der 
Kommunalwahlordnung, sowie ein Verzeichnis über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten 
Wahlscheine, § 14 Absatz 4 Satz 5 der Kommunalwahlordnungi. 
 
6.2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Eine Bearbeitung des 
Antrages auf Eintragung in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und 
des Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins 
und der Briefwahlunterlagen an einen Bevollmächtigten ist ohne die Angaben nicht möglich. 
 
6.3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten ist die Gemeinde. 
Die Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind: 
(Postanschrift: Stadt Falkenstein/Vogtl. – Datenschutzbeauftragter – Hauptstraße 5b – 08223 
Falkenstein/Vogtl.) 
 
6.4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins Wählerverzeichnis, gegen die 
Ablehnung des Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins ist 
Empfänger der personenbezogenen Daten das Landratsamt Vogtlandkreis, Postplatz 5, 08523 Plauen 
als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Im Verfahren der Wahlprüfung/Wahlanfechtung können auch die 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden, die Verwaltungsgerichte sowie der Sächsische 
Verfassungsgerichtshof, im Fall von Wahlstraftaten auch die Strafverfolgungsbehörden und andere 
Gerichte Empfänger der personenbezogenen Daten sein. 
 
6.5. Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse der ungültigen Wahlscheine sowie 
Verzeichnisse über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine sind gemäß § 62 
Absatz 2 der Kommunalwahlordnung nach der rechtskräftigen Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl 
zu vernichten, wenn sie nicht für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von 
Bedeutung sein können. 
 
6.6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (Artikel 15 Datenschutz-   
  Grundverordnung) 
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten (Artikel 16  
  Datenschutz-Grundverordnung) 
- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung) 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 18 Datenschutz- 
  Grundverordnung) 
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Amtlicher Teil Neustadt  
 Beschlüsse des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein vom 24.03.2022

Beschlüsse der 19. Sitzung des Gemeinderates Neustadt am 31.03.2022
Anwesende Gemeinderäte: 6 + 1   
Öffentlicher Teil
Beschluss-Nr.: Bezeichnung
07/117/2022 Protokollbestätigung öffentlicher Teil vom 26.01.2022
(einstimmig)
07/118/2022 Haushaltssatzung 2022/2023 (einstimmig)
07/119/2022 Finanzangelegenheit – Corona-Sonderzahlung für ehrenamt-
licher Bürgermeister (einstimmig)

07/120/2022 Finanzangelegenheit – Zinsbindung Darlehen (einstimmig)
07/121/2022 Vergabe von Bauleistungen – Errichtung eines Multifunkti-
onsgebäudes auf dem Gelände der Kindertagesstätte „Sonnenpferdchen“ 
(einstimmig)
07/122/2022 Vergabe von Planungsleistungen – Straßenbeleuchtung 
Ascherwinkel (einstimmig)
07/123/2022 Beauftragung Druck Chronik (einstimmig)

Die Stadt Falkenstein/Vogtl. als erfüllende Gemeinde der 
Verwaltungsgemeinschaft macht für die Gemeinde Neustadt/Vogtl. 

folgendes bekannt:

Öffentliche Bekanntmachung
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 

von Wahlscheinen für die Wahl des Landrates des Vogtlandkreises 
in der Gemeinde Neustadt/Vogtl.

und
die Wahl des Bürgermeisters in der Gemeinde Neustadt/Vogtl.

am Sonntag, dem 12. Juni 2022 und des etwaigen zweiten Wahlgangs
am Sonntag, dem 03. Juli 2022

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Gemeinde Neustadt/Vogtl. wird an den Werktagen in
der Zeit vom 23. Mai 2022 bis 27. Mai 2022 zu folgenden Öffnungszeiten

Montag   09.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Dienstag 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Donnerstag Feiertag - geschlossen
Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

in der Stadtverwaltung Falkenstein/Vogtl.
Einwohnermeldeamt, EG - Zimmer 0.6
Hauptstraße 5b, 08223 Falkenstein/Vogtl.

für die Wahlberechtigten zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme ist nicht
barrierefrei.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Einsichtnahme kann sich auch auf die 
Eintragung anderer Personen erstrecken, wenn derjenige, der Einsicht nehmen möchte, Tatsachen 
glaubhaft macht, aus denen sich eine Unrichtigkeit des Wählerverzeichnisses hinsichtlich dieser 
Personen ergeben kann. Die Einsichtnahme in Daten anderer Personen ist ausgeschlossen, wenn
für diese im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) 
vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), in der jeweils geltenden Fassung, eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein
Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

Jeder Wahlberechtigte der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der 
Zeit der vom 23. Mai 2022 bis 27. Mai 2022 spätestens am 27. Mai 2022, 12.00 Uhr, bei der Stadt 
Falkenstein/Vogtl. Einwohnermeldeamt, EG - Zimmer 0.6, Hauptstraße 5b, 08223 Falkenstein/Vogtl. 
schriftlich oder zur Niederschrift eine Berichtigung beantragen. Soweit die behaupteten Tatsachen 
nicht offenkundig sind, hat der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizufügen. 

2. 2. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 22. Mai
2022 eine Wahlbenachrichtigung. Diese gilt auch für einen etwaigen zweiten Wahlgang.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag
auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein
Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die im Berichtigungsverfahren in das Wählerverzeichnis eingetragen werden,
werden unverzüglich nach ihrer Eintragung benachrichtigt, es sei denn, sie haben bereits einen
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt.

3. 3. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe im Wahlraum der Gemeinde
Neustadt/Vogtl. oder durch Briefwahl teilnehmen.

4. 4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag:

      4.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

Seite 20 / Amtsblatt 8
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        4.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, wenn 
a) er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die Berichtigung

des Wählerverzeichnisses zu beantragen,
b) sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Frist zur Einsichtnahme

entstanden ist oder
c) sein Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
zweiten Tag vor der Wahl, dem 10. Juni 2022, 16.00 Uhr, und für den etwaigen zweiten Wahlgang 
bis zum 01. Juli 2022, 16.00 Uhr, bei der Stadt Falkenstein/Vogtl. Einwohnermeldeamt, EG -
Zimmer 0.6, Hauptstraße 5b, 08223 Falkenstein/Vogtl., mündlich oder schriftlich, durch Telefax, per 
E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung beantragt werden.
Sie können auch den auf Ihrer Wahlbenachrichtigung aufgedruckten QR-Code verwenden oder
direkt über die Website der Stadt Falkenstein/Vogtl. www.stadt-falkenstein.de zum Wahlscheinantrag
kommen. Eine telefonische Beantragung ist unzulässig.

Im Falle einer Beantragung per E-Mail ist diese ausschließlich an folgende Adresse
Weber.H.Meldeamt@Stadt-Falkenstein.de zu richten. In dem Antrag sind Familienname, Vornamen, 
die genaue Anschrift des Wahlberechtigten, sein Geburtsdatum und/oder die 
Wählerverzeichnisnummer anzugeben, um eine zweifelsfreie Identifikation des Antragstellers zu 
ermöglichen.

Ein Wahlberechtigter der für die erste Wahl einen Wahlschein erhalten hat, bekommt für den 
etwaigen zweiten Wahlgang von Amts wegen wieder einen Wahlschein ausgestellt.

In Fällen gemäß Punkt 4.2. und wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich ist, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, 15.00 Uhr gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl bzw. vor dem etwaigen zweiten Wahlgang 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.

5. 5. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte zugleich folgende Briefwahlunterlagen:
- einen amtlichen weißen Stimmzettel für die Wahl des Landrates, bei einem etwaigen
zweiten Wahlgang einen hellgrünen Stimmzettel

- einen amtlichen hellgelben Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters, bei einem etwaigen
zweiten Wahlgang einen fliederfarbenen Stimmzettel

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden
ist und

- die Hinweise für Briefwähler.

Diese Wahlunterlagen werden ihm auf Verlangen auch noch nachträglich, bis spätestens am Wahltag 
bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, 15.00 Uhr, ausgehändigt, wenn er aus einem von ihm 
nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist.

An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, 
wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt, dies hat sie vor der 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtige 
Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs bis 18.00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Briefsendung ohne besondere 
Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

Die Stadt Falkenstein/Vogtl. als erfüllende Gemeinde der 
Verwaltungsgemeinschaft macht für die Gemeinde Neustadt/Vogtl. 

folgendes bekannt:

Öffentliche Bekanntmachung
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 

von Wahlscheinen für die Wahl des Landrates des Vogtlandkreises 
in der Gemeinde Neustadt/Vogtl.

und
die Wahl des Bürgermeisters in der Gemeinde Neustadt/Vogtl.

am Sonntag, dem 12. Juni 2022 und des etwaigen zweiten Wahlgangs
am Sonntag, dem 03. Juli 2022

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Gemeinde Neustadt/Vogtl. wird an den Werktagen in
der Zeit vom 23. Mai 2022 bis 27. Mai 2022 zu folgenden Öffnungszeiten

Montag   09.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Dienstag 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Donnerstag Feiertag - geschlossen
Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

in der Stadtverwaltung Falkenstein/Vogtl.
Einwohnermeldeamt, EG - Zimmer 0.6
Hauptstraße 5b, 08223 Falkenstein/Vogtl.

für die Wahlberechtigten zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme ist nicht
barrierefrei.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Einsichtnahme kann sich auch auf die 
Eintragung anderer Personen erstrecken, wenn derjenige, der Einsicht nehmen möchte, Tatsachen 
glaubhaft macht, aus denen sich eine Unrichtigkeit des Wählerverzeichnisses hinsichtlich dieser 
Personen ergeben kann. Die Einsichtnahme in Daten anderer Personen ist ausgeschlossen, wenn
für diese im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) 
vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), in der jeweils geltenden Fassung, eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein
Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

Jeder Wahlberechtigte der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der 
Zeit der vom 23. Mai 2022 bis 27. Mai 2022 spätestens am 27. Mai 2022, 12.00 Uhr, bei der Stadt 
Falkenstein/Vogtl. Einwohnermeldeamt, EG - Zimmer 0.6, Hauptstraße 5b, 08223 Falkenstein/Vogtl. 
schriftlich oder zur Niederschrift eine Berichtigung beantragen. Soweit die behaupteten Tatsachen 
nicht offenkundig sind, hat der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizufügen. 

2. 2. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 22. Mai
2022 eine Wahlbenachrichtigung. Diese gilt auch für einen etwaigen zweiten Wahlgang.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag
auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein
Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die im Berichtigungsverfahren in das Wählerverzeichnis eingetragen werden,
werden unverzüglich nach ihrer Eintragung benachrichtigt, es sei denn, sie haben bereits einen
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt.

3. 3. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe im Wahlraum der Gemeinde
Neustadt/Vogtl. oder durch Briefwahl teilnehmen.

4. 4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag:

      4.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,



Amtsblatt Donnerstag, 28. April 2022Seite 22 / Amtsblatt 10

        4.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, wenn 
a) er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die Berichtigung

des Wählerverzeichnisses zu beantragen,
b) sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Frist zur Einsichtnahme

entstanden ist oder
c) sein Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
zweiten Tag vor der Wahl, dem 10. Juni 2022, 16.00 Uhr, und für den etwaigen zweiten Wahlgang 
bis zum 01. Juli 2022, 16.00 Uhr, bei der Stadt Falkenstein/Vogtl. Einwohnermeldeamt, EG -
Zimmer 0.6, Hauptstraße 5b, 08223 Falkenstein/Vogtl., mündlich oder schriftlich, durch Telefax, per 
E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung beantragt werden.
Sie können auch den auf Ihrer Wahlbenachrichtigung aufgedruckten QR-Code verwenden oder
direkt über die Website der Stadt Falkenstein/Vogtl. www.stadt-falkenstein.de zum Wahlscheinantrag
kommen. Eine telefonische Beantragung ist unzulässig.

Im Falle einer Beantragung per E-Mail ist diese ausschließlich an folgende Adresse
Weber.H.Meldeamt@Stadt-Falkenstein.de zu richten. In dem Antrag sind Familienname, Vornamen, 
die genaue Anschrift des Wahlberechtigten, sein Geburtsdatum und/oder die 
Wählerverzeichnisnummer anzugeben, um eine zweifelsfreie Identifikation des Antragstellers zu 
ermöglichen.

Ein Wahlberechtigter der für die erste Wahl einen Wahlschein erhalten hat, bekommt für den 
etwaigen zweiten Wahlgang von Amts wegen wieder einen Wahlschein ausgestellt.

In Fällen gemäß Punkt 4.2. und wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich ist, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, 15.00 Uhr gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl bzw. vor dem etwaigen zweiten Wahlgang 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.

5. 5. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte zugleich folgende Briefwahlunterlagen:
- einen amtlichen weißen Stimmzettel für die Wahl des Landrates, bei einem etwaigen
zweiten Wahlgang einen hellgrünen Stimmzettel

- einen amtlichen hellgelben Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters, bei einem etwaigen
zweiten Wahlgang einen fliederfarbenen Stimmzettel

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden
ist und

- die Hinweise für Briefwähler.

Diese Wahlunterlagen werden ihm auf Verlangen auch noch nachträglich, bis spätestens am Wahltag 
bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, 15.00 Uhr, ausgehändigt, wenn er aus einem von ihm 
nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist.

An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, 
wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt, dies hat sie vor der 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtige 
Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs bis 18.00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Briefsendung ohne besondere 
Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden.
 
6. Informationen zum Datenschutz  
Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche Information der Betroffenen im Sinne von 
Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung über die für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses und 
für die Erteilung eines Wahlscheins verarbeiteten personenbezogenen Daten: 
 
6.1.  
a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem 
Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages bzw. des 
Einspruchs auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-
Grundverordnung i. V. m. §§ 4, 38, 40, 56 des Kommunalwahlgesetzes und § 9 der 
Kommunalwahlordnung. 
 
b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem 
Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. §§ 5 
Absatz 1, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes und den §§ 12 und 13 der Kommunalwahlordnung. 
 
c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahlscheins und/oder für die Abholung des 
Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt die Verarbeitung der von Ihnen und dem 
Bevollmächtigten in diesem Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Prüfung der 
Bevollmächtigung und der Berechtigung des Bevollmächtigten für die Beantragung eines Wahlscheins 
bzw. den Empfang des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. §§ 5 Absatz 1, 38, 56 des 
Kommunalwahlgesetzes und den § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 4 und 6 der Kommunalwahlordnung. 
 
d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, § 14 Absatz 8 der 
Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis über für ungültig erklärte Wahlscheine, § 14 Absatz 11 der 
Kommunalwahlordnung, sowie ein Verzeichnis über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten 
Wahlscheine, § 14 Absatz 4 Satz 5 der Kommunalwahlordnungi. 
 
6.2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Eine Bearbeitung des 
Antrages auf Eintragung in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und 
des Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins 
und der Briefwahlunterlagen an einen Bevollmächtigten ist ohne die Angaben nicht möglich. 
 
6.3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten ist die Gemeinde. 
Die Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind: 
(Postanschrift: Stadt Falkenstein/Vogtl. – Datenschutzbeauftragter – Hauptstraße 5b – 08223 
Falkenstein/Vogtl.) 
 
6.4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins Wählerverzeichnis, gegen die 
Ablehnung des Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins ist 
Empfänger der personenbezogenen Daten das Landratsamt Vogtlandkreis, Postplatz 5, 08523 Plauen 
als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Im Verfahren der Wahlprüfung/Wahlanfechtung können auch die 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden, die Verwaltungsgerichte sowie der Sächsische 
Verfassungsgerichtshof, im Fall von Wahlstraftaten auch die Strafverfolgungsbehörden und andere 
Gerichte Empfänger der personenbezogenen Daten sein. 
 
6.5. Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse der ungültigen Wahlscheine sowie 
Verzeichnisse über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine sind gemäß § 62 
Absatz 2 der Kommunalwahlordnung nach der rechtskräftigen Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl 
zu vernichten, wenn sie nicht für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von 
Bedeutung sein können. 
 
6.6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (Artikel 15 Datenschutz-   
  Grundverordnung) 
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten (Artikel 16  
  Datenschutz-Grundverordnung) 
- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung) 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 18 Datenschutz- 
  Grundverordnung) 
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Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vorschriften, insbesondere durch die 
Vorschriften über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhalt einer Kopie, §§ 
4 Absatz 2, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 8 Absatz 2 und 3 der Kommunalwahlordnung, 
durch die Vorschriften über den Einspruch und die Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis, §§ 4 
Absatz 3 und 4, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 9 Absatz 1 der 
Kommunalwahlwahlordnung und die Löschungsfristen (siehe Punkt 6.5).

6.7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht 
rechtmäßig erfolgt, können Sie Ihre Beschwerde an die Sächsische Datenschutzbeauftragte 
(Postanschrift: Sächsische Datenschutzbeauftragte, Postfach 11 01 32, 01330 Dresden; E-Mail: 
saechsdsb@slt.sachsen.de) richten.

Falkenstein/Vogtl., den 19.04.2022

……………………………………….
M. Siegemund

- Siegel -

Bürgermeister

 
6. Informationen zum Datenschutz  
Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche Information der Betroffenen im Sinne von 
Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung über die für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses und 
für die Erteilung eines Wahlscheins verarbeiteten personenbezogenen Daten: 
 
6.1.  
a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem 
Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages bzw. des 
Einspruchs auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-
Grundverordnung i. V. m. §§ 4, 38, 40, 56 des Kommunalwahlgesetzes und § 9 der 
Kommunalwahlordnung. 
 
b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem 
Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. §§ 5 
Absatz 1, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes und den §§ 12 und 13 der Kommunalwahlordnung. 
 
c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahlscheins und/oder für die Abholung des 
Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt die Verarbeitung der von Ihnen und dem 
Bevollmächtigten in diesem Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Prüfung der 
Bevollmächtigung und der Berechtigung des Bevollmächtigten für die Beantragung eines Wahlscheins 
bzw. den Empfang des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. §§ 5 Absatz 1, 38, 56 des 
Kommunalwahlgesetzes und den § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 4 und 6 der Kommunalwahlordnung. 
 
d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, § 14 Absatz 8 der 
Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis über für ungültig erklärte Wahlscheine, § 14 Absatz 11 der 
Kommunalwahlordnung, sowie ein Verzeichnis über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten 
Wahlscheine, § 14 Absatz 4 Satz 5 der Kommunalwahlordnungi. 
 
6.2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Eine Bearbeitung des 
Antrages auf Eintragung in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und 
des Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins 
und der Briefwahlunterlagen an einen Bevollmächtigten ist ohne die Angaben nicht möglich. 
 
6.3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten ist die Gemeinde. 
Die Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind: 
(Postanschrift: Stadt Falkenstein/Vogtl. – Datenschutzbeauftragter – Hauptstraße 5b – 08223 
Falkenstein/Vogtl.) 
 
6.4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins Wählerverzeichnis, gegen die 
Ablehnung des Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins ist 
Empfänger der personenbezogenen Daten das Landratsamt Vogtlandkreis, Postplatz 5, 08523 Plauen 
als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Im Verfahren der Wahlprüfung/Wahlanfechtung können auch die 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden, die Verwaltungsgerichte sowie der Sächsische 
Verfassungsgerichtshof, im Fall von Wahlstraftaten auch die Strafverfolgungsbehörden und andere 
Gerichte Empfänger der personenbezogenen Daten sein. 
 
6.5. Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse der ungültigen Wahlscheine sowie 
Verzeichnisse über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine sind gemäß § 62 
Absatz 2 der Kommunalwahlordnung nach der rechtskräftigen Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl 
zu vernichten, wenn sie nicht für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von 
Bedeutung sein können. 
 
6.6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (Artikel 15 Datenschutz-   
  Grundverordnung) 
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten (Artikel 16  
  Datenschutz-Grundverordnung) 
- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung) 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 18 Datenschutz- 
  Grundverordnung) 
 

Die Stadt Falkenstein/Vogtl. als erfüllende Gemeinde der 
Verwaltungsgemeinschaft macht für die Gemeinde Neustadt/Vogtl. folgendes 

bekannt:

Öffentliche Bekanntmachung über die zugelassenen Wahlvorschläge
zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Neustadt/Vogtl.

am 12. Juni 2022

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 11. April 2022 die eingereichten Wahlvorschläge 
für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Neustadt/Vogtl. geprüft und über deren 
Zulassung und Zurückweisung entschieden.

Der Gemeindewahlausschuss hat den nachfolgend aufgeführten Wahlvorschlag zugelassen: 

Bezeichnung des Wahlvorschlags

(Name der Partei oder Wählervereinigung, 
Kurzbezeichnung/ Kennwort, bei 
Einzelbewerber Familiennamen) 

Bewerberin/ Bewerber 
(Familienname, Vorname) Beruf oder Stand Geburts-

jahr
Anschrift 
(Hauptwohnung)

Wählervereinigung Neustadt Blechschmidt, Bert Bankkaufmann 1962
Oberer Weg 5 
08223 
Neustadt/Vogtl.

Da nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden ist, kann über den Wahlvorschlag hinaus jede wählbare 
Person gewählt werden. Der Stimmzettel wird deshalb neben der Zeile mit dem Bewerber des 
Wahlvorschlags eine freie Zeile enthalten, in die eine andere wählbare Person durch Benennung des 
Familiennamens, Vornamens, Beruf oder Anschrift oder auf andere eindeutige Weise eingetragen und 
gewählt werden kann. 

 Falkenstein/Vogtl., den 19.04.2022 

Marco Siegemund - Siegel -Bürgermeister  
Stadt Falkenstein/Vogtl.  
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Ein herzliches Willkommen in der Spalte der Ev.-Luth. Kirchgemeinde.
Gottesdienste in der Kirche „Zum Heiligen Kreuz“

01.05. 09.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Graubner und Jubelkonfirma-
tion, gleichzeitig ist Kindergottesdienst und anschließend ist die Feier des 
Heiligen Abendmahles.
08.05. 09.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst mit Pfarrer Grundmann, 
gleichzeitig ist Kindergottesdienst.
15.05. 09.00 Uhr  Gottesdienst, ausgestaltet durch die Junge Gemeinde, 
gleichzeitig ist Kindergottesdienst und anschließend die Feier des Heiligen 
Abendmahles.
22.05. 09.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Grundmann, gleichzeitig ist 
Kindergottesdienst und anschließend die Feier des Heiligen Abendmahles.
26.05. 09.00 Uhr Gottesdienst mit Heinz Spindler auf dem Bezelberg in 
Neustadt.
29.05. 09.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Türpe, gleichzeitig ist 
Kindergottesdienst. 
Gottesdienste in unseren Landgemeinden
DORFSTADT
01.05. 09.00 Uhr Gottesdienst mit Werner Seeling und Hausbibel-
kreis. 
22.05. 09.00 Uhr Gottesdienst
NEUSTADT
08.05. 09.00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrer Graubner.
22.05. 09.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Körner.
26.05. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Heinz Spindler auf dem Bezelberg. 
29.05. 09.30 Uhr Gottesdienst im Festzelt.
OBERLAUTERBACH
01.05. 10.30 Uhr Gottesdienst mit Werner Seeling und Hausbibelkreis.
22.05. 09.00 Uhr Gottesdienst 
Ihre Ev.-Luth. Kirchgemeinde, Pfarrer Grundmann und Pfarrer Graubner

Ev.-luth. Kirchgemeinde Am Markt 2•08223
Falkenstein Tel. 5237•Fax 5244•www.elukifa.de

kirchliche.nachrichten Katholische Pfarrei »Heilige Familie« Falkenstein
Am Lohberg 2•Tel. 6721•Fax 0321 21209295

Gottesdienste Mai 2022
Sonntag, 01.05. 10.30 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 07.05. 18.30 Uhr Heilige Messe mit Chorprojekt in Auerbach
Sonntag, 08.05. 10.30 Uhr Heilige Messe mit Chorprojekt in Auerbach
Sonntag, 08.05. 4.00 Uhr Heilige Messe in Bergen
Sonntag, 15.05. 09:00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 22.05. 10.30 Uhr Heilige Messe
Christi Himmelfahrt
Donnerstag, 26.05. 09.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 28.05. 18.30 Uhr Heilige Messe  
Sonntag,29.05. 10.00 Uhr Erstkommunionfeier in Auerbach
jeden Donnerstag  09.00 Uhr  Heilige Messe vorher 08.30 Uhr
  Rosenkranz- Gebet
jeden Freitag 08.30 Uhr  Heilige Messe
Maiandacht
Sonntag 01.05. 16.00 Uhr  Kraslice
Sonntag 15.05. 17.00 Uhr 
Vortragsreihe mit Prof. Dr. Dr. Soukop  „Vom Wissen der Welt zur Wirk-
lichkeit des Lebens“ in der Begegnungsstätte der Diakonie, Nordhorner 
Platz 3, Reichenbach am  13.05.2022 von 19.00 -21.00 Uhr
Bitte informieren Sie sich über Änderungen sowie alle weiteren Gottes-
dienstzeiten der Pfarrei
St. Christophorus an den Aushängen und auf der Homepage.

Geistliches Wort 
Der Mai gilt zurecht als sogenannter Wonnemonat. Nach dem langen 
Winter blüht und grünt die Natur und zeigt uns ihre überschwängliche 
Lebenskraft. Im Winter überwiegt das Dunkel, es ist kalt, die Laubbäume 
wirken wie abgestorben. Oft ist es neblig und grau. Das schlägt vielen auf das 
Gemüt. Und doch wissen wir, dass nach jedem Winter ein neuer Frühling 
kommt, dass die Büsche und Bäume frische Knospen, Blüten und Blätter 
hervorbringen. Überall zeigt die Natur neues Leben. Das kann auch ein 
Sinnbild für die Lebenskraft überhaupt sein. Die Christen haben zu Ostern 
die Auferstehung Jesu und das Leben gefeiert, dass er uns schenken kann 
und will. 50 Tage feiern wir von Ostern bis Pfingsten dieses neue Leben. 
Wer daran glauben kann, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, der 
hat eine Perspektive über den Tod hinaus. Wir wissen, dass wir alle einmal 
sterben werden. Aber für Christen liegt im Sterben die Hoffnung auf das 
neue Leben. Wie die Geburt das Verlassen der Geborgenheit im Mutterschoß 
und das mühevolle jahrelange Tasten in die neue und unfassbar weite Welt 
ist, so ist der Tod das Verlassen der vertrauten Welt und der Übergang in 
eine lichtvolle uneingeschränkte neue Welt des ewigen Lebens.
Viele biblische Texte künden von dieser Hoffnung auf das ewige Leben nach 
dem Tod. So auch die Begebenheit, die uns Johannes in seinem Evangelium 
bezeugt; als Lazarus, der Bruder von Maria und Marta von Betanien, starb.
Natürlich trauerten beide um den Verlust des Bruders. Jesus kommt nicht, 
um sie zu trösten oder zu vertrösten. Er will ihnen und dem Volk zu zeigen, 
dass es eine Auferstehung von den Toten gibt. Marta kommt ihm entge-
gengelaufen und hat große Hoffnungen in Jesus. Und Jesus bestärkt diese 
Hoffnung: Jesus sagte zu Marta: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und 
an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? (Johannesevan-
gelium 11,25-26) Marta glaubt an Jesus und an die Auferstehung der Toten.
Als Jesus in den Ort kommt und die weinende andere Schwester und die 
trauernden Freunde des Verstorbenen erlebt, ist er auch tief ergriffen. 
Schließlich ruft er den schon vier Tage Toten aus dem Grab. Ein machtvolles 
Zeichen seiner Vollmacht, von den Toten aufzuerwecken. Als Jesus dann 
selbst am Kreuz gestorben war, wurde auch er in ein Grab gelegt. Aber 
am dritten Tag erstand der von den Toten und erschien mehrmals seinen 
Jüngern, die sehr lange brauchten, ehe sie wirklich glauben konnten, dass 
er lebt. Damit hat er gezeigt, dass er die Auferstehung und das Leben ist.
Für mich ist das üppige neue Leben in der Natur ein deutlicher Hinweis 
für dieses neue Leben,
dass Jesus uns nach dem Tod schenken kann und will.
Die große Frage an jede und jeden ist und bleibt: Glaubst du das?
Ralph Kochinka, Pfarrer der Römisch-Katholischen Pfarrei Sankt
Christophorus Auerbach



 Seite 25Donnerstag, 28. April 2022
AnzeigerFalkensteiner

Evangelische Bibelgemeinschaft
Falkenstein /Neustadt•Bergstraße 2•Neustadt

Herzliche Einladung zu unseren wöchentlichen Veranstaltungen:
Sonntag     09:00 Uhr Gottesdienst mit gleichzeitiger Kinderbetreuung
Sonntag     10:30 Uhr Kinderstunde ab 3 Jahren / biblischer Unterricht für  
  12-14 Jahre
Dienstag    19:30 Uhr Bibel- und Gebetsstunde
Besondere Veranstaltungen zum Vormerken:
Sonntag, 1. Mai 2022 – Jugendgottesdienst
Zum Neustädter Maifest:
Donnerstag, 26. Mai 2022, 10:00 Uhr übergemeindlicher Gottesdienst an 
Himmelfahrt auf dem Bezelberg
Sonntag, 29. Mai 2022, 9:30 Uhr Zeltgottesdienst im Festzelt, gemeinsam 
ausgestaltet mit der Ev.-luth. Kirchgemeinde in Neustadt.
Hinweis:
Alle Veranstaltungen stehen unter dem Vorbehalt der jeweils gültigen 
sächsischen Corona-Schutz-Verordnung und Corona-Notfall-Verordnung 
in Sachsen. Aktuelle Informationen im Internet unter www.ebg-neustadt.de
Anstoß
„Komisch, dass wir uns freuen, wenn ein Fußballspiel in die Verlängerung 
geht, uns aber ärgern, wenn der Gottesdienst länger dauert als üblich.”
Arno Backhaus (*1950) Liedermacher, Autor und Aktionskünstler

 
„Kirche im Laden“:  
  Mai 2022 

 
Änderungen wegen aktueller Lage jederzeit möglich! 
Bitte beachten Sie die jeweiligen Hygienevorschriften 

(Sicherheitsabstand und Mund-Nasen-Schutz) 
 

Lebensmittelannahme für Brotkorb: jeden Donnerstag 14.00-17.30 Uhr 
Zum Brotkorb: jeden Freitag   12.00-14.00 Uhr 
 Abgabe von Grundnahrungsmitteln an Bedürftige (nicht am 27.05.) 
 ∙  Die Ausgabe erfolgt einzeln an der Ladentüre 
Teestube: Mo bis Mi  15.00-17.30 Uhr 
Gespräch; Mini-Bibliothek und Gebetsanliegen;  
Biete-Suche-Tafel; für Flüchtlinge: Deutsch lernen 
Mutti-Kind-Kreis:  jeden Dienstag 09.00-11.00 Uhr 
Bitte anmelden, da Teilnehmerzahl begrenzt!  
(03745/7478564) 
Basteln für Erwachsene: Mittwoch 11.05. 18.00-19.30 Uhr  
Nur mit Anmeldung!  (03744/211257) 
  Träume in Pastell - Tetrapaks als Vasen 
Handarbeiten - Erwachsene:  Montag 16.05. 19.00-21.00 Uhr 
Nur mit Anmeldung!  (03745/72656) 
  für Anfänger und Fortgeschrittene 
Die Veranstaltungen finden in Falkenstein, Gartenstr. 19 statt.  
 
Wir sind für Sie da:    Kirche im Laden e.V.     
       Gartenstr. 19,  
info@kirche-im-laden.de    08223 Falkenstein 
www.kirche-im-laden.de              Donnerstag 9:00-11:00 Uhr 
       03745/751475 
Montag – Mittwoch 10:00-12:00 Uhr   
Dienstag 14:00-17:30 Uhr   unser Spendenkonto: 
Freitag 10:00-12:00 Uhr    Sparkasse Vogtland 
03745/5237      DE94870580003570009695  
 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Clara-Zetkin-Straße 3

Liebe Glaubensgeschwister und Freunde unserer EFG Falkenstein.
Wir freuen uns sehr, euch zu unseren Zusammenkünften einladen zu 
dürfen.
Termine Mai 2022 auch unter: www.efg-falkenstein.de 
Sonntag 01.05.22 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst /
   Kinderstunden
Montag 02.05.22 16.00 Uhr Jungschar
Mittwoch 04.05.22 15.30 Uhr „Cafe to bleib“
Mittwoch 04.05.22 19.30 Uhr Gebetsabend
Sonntag 08.05.22 10.00 Uhr Gottesdienst / Kinderstunden
Montag 09.05.22 17.00 Uhr Teenkreis
Mittwoch 11.05.22   9.00 Uhr Kükenkreis
Mittwoch 11.05.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis
Freitag 13.05.22 19.30 Uhr Jugend
Sonntag 15.05.22 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst /
   Kinderstunden
Montag 16.05.22 16.00 Uhr Jungschar
Sonntag 22.05.22 10.00 Uhr Gottesdienst / Kinderstunden
Montag 23.05.22 17.00 Uhr Teenkreis
Mittwoch 25.05.22   9.00 Uhr Kükenkreis
Mittwoch 25.05.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis
Sonntag 29.05.22 10.00 Uhr Gottesdienst / Kinderstunden
Montag 30.05.22 16.00 Uhr Jungschar
Gott spricht: „Suchet mich, so werdet ihr leben.“                Amos 5,4

Evangelisch-methodistische Christuskirche
Falkenstein, Ellefelder Str. 29 

Mai 2022 
Sonntag, 1.5. 10.30 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst 
Sonntag, 8.5. 10.30 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst 
Sonntag,  15.5.9.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst in Ellefeld 
& Kindergottesdienst
Sonntag, 22.5. 10.30 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst 
Christi Himmelfahrt, 26.5. 10.00 Uhr Gottesdienst auf dem Bezelberg 
mit Heinz Spindler 
Sonntag, 29.5. 10.00 Uhr Gottesdienst mit einer Direktübertragung 
aus der Ostdeutschen Jährlichen Konfrenz mit Bischof Harald Rückert
& Kindergottesdienst 
Gemeindefreizeit Freitag, 13. - Sonntag, 15. Mai (bei Selb) 
Regenbogenkids 1. - 5. Klasse  mittwochs, 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
auf dem Grundstück Schillerstraße am 11. und 25. Mai
Kirchlicher Unterricht 6. - 7. Klasse: mittwochs, 16.30 Uhr - 18.00 Uhr
in Auerbach, Rathenaustr. 5, am 4. und 18. Mai 
Jugendkreis: freitags, 19 Uhr, im Jugendkeller
Bibelgespräch mittwochs, 9.30 Uhr: nur am 18. Mai
Seniorenkreis Donnerstag, 19. Mai, 14.30 Uhr: 
Zum Aldersgate-Day John Wesleys
Bläserchor: dienstags, 19.00 Uhr 
Gemischter Chor: mittwochs, 19.00 Uhr 
Gebet für Dtld. (im Lutherhaus) jeweils am 16. des Monats, 19.00 Uhr 

Veranstaltungen der LKG Falkenstein Mai 2022
zu beachten: Aktualisierung der Termine auf www.lkg-falkenstein.de
Gottesdienste: Sonntag  01./08./15./22.Mai 17.00 Uhr Gottedienst
Sonntag 29.Mai 10.00 Uhr Gottesdienst
Bibel im Gespräch für alle   
Dienstag 10./17./24./31.Mai 19.30 Uhr
Frauengesprächskreis Dienstag 03.Mai 19.30 Uhr
Frauenstunde  Mittwoch 11./25.Mai 15.00 Uhr
Gemeinschaftsjugend Sonnabend 07.Mai 19.00 Uhr Bezirksjugendstunde 
in LKG Hammerbrücke            
Sonnabend 21.Ma 9.00 Uhr JMG (Junge Mittlere Generation)      
Sonnabend 14.Mai 19.30 Uhr
Segnungsabend Sonnabend 28.Mai 19.30 Uhr
Unsere Veranstaltungen stehen allen Interessenten offen und Sie sind 
herzlich willkommen.
Du solltest sie besitzen – die Bibel. Mehr noch, du solltest darin lesen.

Landeskirchliche Gemeinschaft Falkenstein
Oelsnitzer Straße 37 b

037467-289823

Briefhüllen rundum bedruckt
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TR I EB / S CHÖNAU
Heimatverein Trieb/Schönau
Sehr verehrte Leserinnen und Leser 
des Falkensteiner Anzeiger,

Gemeinnützigkeit blüht schon vor 
unserer Tür!!! Der Heimatver-

ein Trieb-Schönau 
e.V. lädt ein, einmal 
fröhlich zu sein. Am 
Sonntag, dem 29. 
Mai 2022 um 14:30 
Uhr sind die Sängerinnen und Sän-
ger des Gemischten Chor Triebtal 
unter der Leitung von Andres Sch-
midt wieder in unserer Hutzenstube 
Trieb am Start. Diesmal steht das 
Frühlingskonzert unter dem Motto 
„Ist wieder Frühling im Land“. Mit 
verschiedenen fröhlichen Liedern 
wie „hörst du den Vogelsang, ist 
wieder Frühling im Land“ von 
Franz Schubert wird vogtländisches 
Liedgut zum Besten gegeben. Durch 
unsere Veranstaltung führt wie 
immer Moderatorin Ines Klinger. 
Aufgelockert durch lustige Verse 
von Jung und Alt wird dieser Nach-
mittag sehr unterhaltsam.

D e r  E i nt r i t t  k o s t e t  4 . 0 0  €                                          
Reservierungen unter 037463/ 
88239 oder 89043 Sie sind herzlich 
eingeladen und Sie wissen ja, unser 
hausgemachter Kuchen ist bekannt!
Also auf in unsere „Vogtländische 
Dorfstuben Trieb-Schönau“!
Hätten Sie nicht auch Lust bei uns 
mitzuwirken? Immer montags 19:30 

Uhr in der Hutzenstube Trieb ist 
Chorstunde! 
Tschüss! Ihr Team vom Heimatver-
ein Trieb-Schönau e.V. 
Noch etwas in eigener Sache :
Wir bedanken uns bei allen, die 
unsere Osterausstellung so zahl-
reich angenommen haben und so 
ehrenamtlich unterstützen!!! 
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Frühlingszeit - Erlebnistage weit und breitIch hab, weil es mich interessiert, 
das Frühlingserwachen mal eingängig analysiert, 
und hab so paar untauglich Indizien auch gefunden, 
dass der Winter nun verschwunden. 
Das Merkmal Nr.1: die Rasenmähroboter sind am Werke…
…die kommen noch früher raus als einst die Gartenzwerge. 
Zum 2.: die E-Bike-Rennradel - halt die Pedalritterfraktion -
treten allerorts und rauen Mengen in Aktion. 
Punkt 3: die Wohnmobile, Camper, Hoppykapitäne
setzen sich vermehrt in Szene. 
Die Moped- und Motorradfahrer, das ist Punkt 4 
übertönt wieder jeder Vogeltier 
und dann die Griller, die man im Winter meist vermisste, 
sind Punkt 5 auf meiner Liste. 
So wird die neu erlangte Freiheit groß gefeiert 
und an der Tanke auch nicht lange rumgeeiert, 
denn kostet Benzin auch 2,10€ - scheißegal - es wird schon gehen.
Ich will ja Spaß und gebe Gas. 
Wer jetzt bei all den untrüglichen Zeichen ist sich trotzdem noch nicht ganz klar, 
der geht einfach mal raus und hört auf Amsel, Fink und Star. 
Bestaunt die ersten Blüten, die sich zeigen, 
vielleicht nen Schmetterling, der tanzt im Reigen. 
Erkennt, dass überall die Knospen sprießen, 
möglicherweise auch ihm die Säfte in Kopf und Lenden schießen. 
So hat der Frühling eben viele Seiten, doch damit er kommt, 
darüber lässt sich gar nicht streiten.    (Mike Riedel)

Der Frühling, der ist wunderbar. 
Da werden so viele Wünsche wahr! 
Schon dieses herrliche Frühlingsge-
fühl beim Aufwachen, wenn (egal 
bei welchem Wetter) die Vögel ihr 
schönstes Lied pfeifen, die Bäume 
Knospen schieben und Blüten zei-
gen in weiß und zartem rosa, die 
Frühlingsblüher  Farbtupfen in die 
Gärten zaubern… Das Osterfest 
mit all seiner Hoffnung vor der Tür 
steht und natürlich die freudige 
Erwartung auf den Osterhasen. 
Doch der Reihe nach. Zuerst wollen 
wir euch von unserem Besuch bei 
Frau Wanke berichten. Dort gibt 
es viele Tiere zu bestaunen und wir 
haben die Einladung sehr gerne 

angenommen. In Vorbereitung auf 
den Besuch dieses schönen, kleinen 
Bauerhofs haben wir in Absprache 
mit Frau Wanke Futter im Kinder-
garten vorbereitet, denn die Tiere 
dürfen nur Futter bekommen, von 
dem sie nicht krank werden. Dort 
angekommen, verbrachten wir die 
Zeit mit Schafen, Hasen, Ziege und 
sogar Achatschnecken. Frau Wanke 
ließ keine Frage unbeantwortet und 
unser mitgebrachtes Futter schme-

ckte den Tieren vorzüglich. Ein 
herzliches Dankeschön für diesen 
besonderen Erlebnistag. Nun hatte 
sich in der Zwischenzeit der Oster-
hase bei uns angemeldet. Doch das 
war noch nicht alles! Denn genau 
an diesem Tag war unser Wald-
Erlebnis-Tag mit dem ehemaligen 
Förster Herrn Bauer geplant. So 
kam es, dass wir auf den Spuren des 
Osterhasen über Wiesen und durch 
Wälder streiften. Herr Bauer zeigte 
uns seine Bienenstöcke, erklärte uns 
so viel Wissenswertes über Flora 
und Fauna, führte uns an einen 
wunderbaren Platz im Wald mit 
Teichen, Felsen und Ruheplätzen, 
um die Natur zu beobachten. Tja 

und genau da hatte der liebe Os-
terhase die ersten Überraschungen 
versteckt. Wieder in der Nähe un-
seres Kindergartens angekommen, 
fanden wir dann mehrere Hinweise, 
wo er etwas versteckt hatte. Wir 
konnten uns auch ganz sicher sein, 
dass es der echte Osterhase war, 
denn erstens haben wir ihn von 
weitem hoppeln sehn und zweitens 
hing bei jedem Hinweis ganz nach 
Hasenmanier eine Möhre mit daran. 

HHuurrrraa  HHuurrrraa,,  ddeerr  OOsstteerrhhaassee  wwaarr  ddaa!! 
Am Ostersamstag kam er im Schönauer Bad vorbei 

und hatte auch was für die Schönauer Kinder dabei. 
Viele bunte Eier hat er verloren 

und die Kinder machten sich auf die Spuren. 
Ein kleines Osternest, gefüllt mit Schokolade, 

wurde dem Osterhase von der Lebensgarten GmbH Adorf bereitgestellt, 
und auch die Heckel´s Hühner haben alles gegeben, damit sich ein Ei dazugesellt. 

Die Eltern mussten nicht mit suchen, 
sie bedienten sich an Kaffee und Kuchen. 
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Vor lauter Aufregung flitzen wir an 
manch buntem Osterei, das in der 
Wiese lag vorbei. Doch letzten Endes 
hatten wir alles gefunden und auf-
gesammelt. Wir bedanken uns von 
Herzen bei Herrn Bauer und dem 
lieben Osterhasen (im Kostüm: Ines 

Riedel – Danke!). Für heute wollen 
wir unsere Spatzennest-Redaktion 
vorerst wieder schließen, wünschen 
euch allen einen schönen Maifei-
ertag und eine gute Zeit bis zum 
nächsten Mal. Liebe Grüße von den 
Trieber Spatzen

OBERLAUTERBACH
Veranstaltungen NUZ Mai 2022*

Sonntag, 01.05.22, 06:00 Uhr
Vogelstimmenwanderung zur Morgenstund 
Unter Leitung unseres Ornithologen Michael Thoß lernen die Teilneh-
menden neben den Stimmen viel Wissenswertes über unsere heimischen 
Vogelarten. Wir durchwandern das Unterlauterbacher Teichgebiet, lau-
schen, lernen und staunen. Mit Michael Thoß; max. 20 Pers.
Sonntag, 01.05.22, 10:00 - 18:00 Uhr
Gartenfaszination im Umweltzentrum
Nach zweijähriger Pause wollen wir nun endlich wieder unseren Garten-
markt zum Ersten Mai mit Ihnen begehen. Auch dieses Jahr werden Sie 
viele neue und alte Pflanzenspezialitäten für Garten und Terrasse sowie 
Nützliches für die Gartenarbeit finden. Eintritt: 2 € (1 € für Kinder ab 10 J.)
Dienstag, 03.05.22, 17:30 - 19:00 Uhr
Gestalten mit Papier und Pappmaché
Beim Basteln und Gestalten mit dem einfachen und doch vielseitigen 
Material Papier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob praktischer 
Korb oder dekorative Figur, aus Altpapier können verschiedenste Objekte 
entstehen. Ein Angebot für Erwachsene.
Mit Elke Hessel, 2 - 7 Pers., 6 € zzgl. Material
Mittwoch, 11.05.22, 20:00 Uhr
Fledermauswanderung
Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Braunes Langohr… im Unter-
lauterbacher Teichgebiet leben viele heimische Arten der faszinierenden 
‚Kobolde der Nacht‘. Mithilfe von Fledermausdetektoren und Suchschein-
werfern werden wir die besonderen Tiere beobachten und gleichzeitig viel 
über ihre Lebensweise erfahren. Mit Sonja Fischer; max. 20 Pers.
Freitag, 13.05.22, 18:00 Uhr
Vogelstimmenwanderung zum Sonnenuntergang Wir lauschen dem Vogel-
konzert im Unterlauterbacher Teichgebiet. Die Wanderung wird von dem 
erfahrenen Ornithologen Karl-Heinz Meyer durchgeführt. Mit Karl-Heinz 
Meyer; max. 20 Pers. 
Samstag, 14.05.22, 5:00 Uhr
Vogelstimmenwanderung zur Morgenstunde Für alle, die frühmorgens 
gern dem werbenden Singsang unserer heimischen Vogelarten lauschen 
wollen: ein Spaziergang durchs Unterlauterbacher Teichgebiet mit dem 
Ornithologen Karl-Heinz Meyer. Mit Karl-Heinz Meyer; max. 20 Pers.
Dienstag, 17.05.22, 18:00 Uhr
Vortrag/ Workshop „Leckeres vom Wegesrand - Kulinarisches mit Früh-
lingskräutern“ Wir wollen uns Leckereien mit Kräutern zaubern. Giersch, 
Bärlauch und Brennnessel werden unter anderem auf der Zutatenliste 
stehen. Sie können einen herzhaften Kräuterquark, eine schmackhafte 
Kräuterbutter oder ein raffiniertes Kräutersalz zubereiten, anschließend 
wollen wir unsere Kreationen mit frischem Brot probieren. 
Mit Silke Lang; max. 8 Pers., 10 € zzgl. 8 € Material
Samstag, 21.05.22, 09:00 - 11:00 Uhr
Auf Spurensuche - ein Insektenspaziergang
Mit Ausnahme des offenen Meeres gibt es praktisch keine Lebensräume, 
in denen nicht eine Vielzahl von Insekten lebt. Es lohnt sich etwas genauer 
hinzuschauen, um die kleinen Versteckkünstler zu entdecken. Auf unserem 
Spaziergang werden wir einigen der 30.000 heimischen Insektenarten 
begegnen. Bringen Sie eine Lupe mit!
Mit Ramona Körner & Reiner Tschaschke; max. 20 Pers.
Donnerstag, 26.05.22, 10:00 - 18:00 Uhr
Gutshoffest zur Himmelfahrt Auch unser Gutshoffest zur Himmelfahrt 
kann dieses Jahr endlich wieder stattfinden! Dafür haben wir viel Span-
nendes, Aktivierendes und Nützliches rund um Natur und Umwelt für 
Sie und Euch vorbereitet. Auf dem Hof verkaufen wir Erzeugnisse aus der 
Region, und auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Wir freuen 
uns auf Sie! Eintritt frei
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GLAS- & GEBÄUDEREINIGUNG STEINER GBR
BERND & ANNE STEINER
MEISTERBETRIEB - INNUNGSBETRIEB

RUFEN SIE UNS AN
Telefon (0 37 44) 21 28 30 oder (0 37 45) 22 30 49

REINIGEN
PFLEGEN

SCHÜTZEN

GEBÄUDEREINIGER
HANDWERK

Hauptstraße 105 · 08209 Auerbach OT Rebesgrün
Trieber Str. 5a · 08239 Unterlauterbach
E-mail: gebaeudereinigung-steiner@t-online.de

www.gebaeudereinigung-steiner.de
Unsere Leistungen:
✘ Glas- und Rahmenreinigung ✘ Teppichbodenreinigung,
✘ Unterhaltsreinigung ✘ Reinigung von Polstermöbeln
✘ Treppenhausreinigung ✘ Hausmeisterdienste
✘ Baureinigung ✘ Grünflächenpflege, Winterdienst

 

Start Fackelumzug 19:30 Uhr 
im Park Unterlauterbach 

Die Veranstaltung findet unter den zum Veranstaltungs-
zeitpunkt geltenden Coronaschutzmaßnahmen statt. 

 

Lauterbacher Strolche

Sportkegler mit Licht und Schatten!!! Sportkegler mit Licht und Schatten!!! 
In den letzten Wochen standen für 
uns 2 weitere Punktspiele an.
Zunächst fuhren wir zu den Keglern 
vom VFB Lengenfeld, dem aktuell 
Tabellendritten. Immer noch ein 
wenig ersatzgeschwächt, hofften wir 
auch hier etwas zählbares mit nach 
Hause zu nehmen.
Das gelang uns auch überraschend 
deutlich. Mit einem klaren 6:1 Aus-
wärtssieg konnten wir die Distanz 
auf die Verfolger in der Tabelle ver-
größern und uns mit 14:0 Punkten 
weiter ganz oben festbeißen.
Besonders stark spielten unser Steve 
Konrad mit Tagesbestleistung von 
585 Holz und unser Pascal Oettel 
mit 566 Holz. Da hatten die Ke-
gelfreunde aus Lengenfeld wenig 
dagegen zu setzen
Am Abend des Gründonners-
tag fuhren wir dann zu einem 
Nachholespiel in die Schwarzham-

mermühle, wo in den 
vergangenen Jahren sehr 
selten etwas zu holen war.
Und das sollte auch in diesem Jahr 
wieder so sein. Auf der sehr schwer 
zuspielenden Bahn setzte es dann 
die erste Saisonniederlage, auch 
wenn diese im Gegensatz zu an-
deren Jahren relativ knapp ausfiel 
und das Spiel erst im Schlusspaar 
entschieden wurde.
Pascal Oettel, mit seinen 532 Holz, 
war der Einzige aus unserem Team 
der überzeugen konnte. Die an-
deren 4 Sportfreunde konnten ihr 
Leistungsvermögen bei diesem 
„Abendspiel“ leider nicht auf die 
Bahn bringen.
Wir nehmen diese Niederlage 
natürlich sportlich und als Moti-
vation. Wir hoffen bei den näch-
sten Spielen wieder zurück in der 
Erfolgsspur zu finden.

Liebe Leserinnen und Leser der 
Strolchenpost, ein spannender und 
aufregender Monat liegt hinter 
uns. Wir haben wieder jede Menge 

toller Sachen erlebt, von denen 
wir euch gerne berichten wollen. 
Am 30.03.2022 machten sich die 
„großen“ Strolche auf den Weg 
ins Puppentheater nach Zwickau. 
„Der Wolf und die sieben Geißlein“ 
stand für uns auf dem Spielplan. 
Leider war uns das Wetter nicht 
so holt und es regnete wörtlich aus 

Kannen. Aber so ein echter Strolch 
lässt sich davon nicht aus der Ruhe 
bringen und so starteten wir mit 
einer lustigen Zugfahrt. Angekom-

men im Puppentheater nahmen wir 
schnell unsere Plätze ein und zur 
großen Freude aller saßen wir auch 
noch in der ersten Reihe. Schnell 
füllte sich das Puppentheater mit 
jeder Menge anderer Kinder und 
gespannt warteten wir darauf, dass 
die Vorstellung endlich losgeht. 
Gesagt – getan… bei jeder Menge 
lautem Lachen schauten wir eine 
super Vorstellung und leider viel zu 
schnell verging die Zeit. Aber lasst 
euch sagen, so ein Puppentheater 
macht kleine Strolchebäuchlein 
ganz schön hungrig. In der Puppen-
theaterkantine ließen wir es uns so 
richtig gut gehen und jeder konnte 
so viel Essen wie er wollte. Frisch ge-
stärkt ging es zurück zum Zug. Der 
ein oder andere von uns konnte die 
Augen nicht mehr offen halten und 
verschlief die gesamte Zugfahrt. 
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Tierische Überraschung im „Sonnenpferdchen“ 

Der Ortschaftsrat informiert: Planung
zur 600-Jahrfeier

ISABEL LUDWIG
Geschäftsführerin

Tag und Nacht für Sie erreichbar!

Pfarrgasse 3, 08209 Auerbach
www.bestattungen-auerbach.de

BESTATTUNGEN + TRAUERHILFE 
Telefon 03744 21 23 77
Mobil 0173 5 19 68 22

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen

039 44 -36160
www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter
Am Wasserturm

Bei leckeren Keksen im Warmen 
ließen wir den Tag in einem Cafè 
ausklingen. Ein toller Tag ging zu 
Ende und noch lange werden wir 
davon berichten können.
Ostern stand auch vor der Tür und 
der Oberlauterbacher Osterhase 
wurde das ein oder andere Mal 
schon gesehen wie er mit seinen 
langen Ohren durch den Kinder-
gartenspielplatz hoppelte. Welche 
Aufregung war es doch als wir uns 
endlich auf die Suche nach bunten 
Eiern und Leckereien machten. 
Bei einem ausgiebigen Spazier-
gang, erreichten wir bei schönstem 
Wetter endlich unseren geheimen 
Spielwald. Stellt euch mal vor, da 
war doch tatsächlich der Osterhase 

auch hier gewesen und hat für jeden 
Strolch, egal ob groß oder klein ein 
Osternest versteckt. Mit lautem 
Lachen und leuchtenden Augen 
kam jeder von uns mit einem Oster-
körbchen zurück. Da kann man nur 
sagen, vielen Dank an den fleißigen 
Osterhasen für das Verstecken un-
serer Leckereien.
April … April … der weiß nicht was 
er will. Wir hoffen sehr, dass uns 
die kommenden Tage und Wochen 
schönes Wetter bescheren, denn 
auch im nächsten Monat gibt es 
wieder jede Menge toller Sachen 
für uns Strolche zu entdecken und 
zu erleben.  Aber lasst euch überra-
schen… 
Eure Lauterbacher Strolche

Konzert der Chursächsischen
Philharmonie am 19.06.2022

Geburtstagsspruch
Allen Geburtstagskindern der Gemeinde Neustadt meine herzliche 

Gratulation zum Ehrentag und die besten Wünsche für das kommende 
Lebensjahr.

Ihr Bürgermeister Gerd Zoller
Das meiste Unheil in der Welt wird von Menschen angestellt, die sich 

wichtig vorkommen.  T. S. Eliot

Am Sonntag (19.11.2022) um 14:00 
Uhr findet im großen Saal des 
Natur- und Umweltzentrums ein 
Konzert der Chursächsischen Phil-

harmonie Bad Elster statt. Der 
Nachmittag steht unter dem Motto: 
„Sonne, Mond und Sterne“. Für 
Kaffee und Kuchen und natürlich 

auch diverse Getränke ist wie im-
mer bestens gesorgt. Da wir nur eine 
bestimmte Kapazität an Sitzplätzen 
haben, bitten wir alle Interessierten 
sich im Voraus bei uns zu melden. 
Es ist leider auch nur möglich Ein-
trittskarten über diesen Weg zu 
erwerben. Es wird keine Kasse am 

Tag der Veranstaltung mehr geben. 
Dafür bitten wir um Verständnis.
Eintrittskarten können ab sofort 
zu einem Preis von 8,00 € über fol-
genden Kontakt erworben werden:
Lutz Oettel 
Tel.: 0171-7654184
Mail: Lutz-Oettel@T-online.de

Wie bereits Anfang des Jahres 
angekündigt, wollen wir die Feier-
lichkeiten zum 600-jährigen Beste-
hen unseres Dorfes in diesem Jahr 
nachholen. Die Planungen sind be-
reits gut vorangeschritten und wir 
wollen an dieser Stelle den aktuellen 
Stand mitteilen. Den Auftakt bildet 
eine Festveranstaltung im großen 
Saal des Natur- und Umweltzen-
trums. An diesem Abend wird u.a. 
die historische Ausstellung „600 
Jahre Oberlauterbach“ vor Ort auf-
gebaut sein und feierlich eingeweiht.
Am Samstag (18.06.) öffnet das Fest-
gelände rund um das NUZ und dem 
Park. Hier befinden wir uns noch 
in der finalen Planung und geben 
in der nächsten Ausgabe des Fal-
kensteiner Anzeigers das komplette 
Programm bekannt. So viel können 
wir aber jetzt schon verraten: Es 
wird für jeden etwas dabei sein. 
An diesem Samstag werden im Ort 
verschiedene historische Gebäude 
mit Schautafeln versehen sein.

Diese gilt es für alle Besucher an 
diesem Tag zu erkunden. Das kann 
auf eigene Faust passieren (hierfür 
planen wir eine kleine „Wander-
karte/Wanderbroschüre“) oder in 
einer größeren Gruppe begleitet von 
„Einheimischen/Ureinwohnern“ 
die einiges berichten werden. Daher 
würden wir uns als Ortschaftsrat 
sehr freuen, wenn möglichst viele 
Einwohner ihre Häuser ein wenig 
herausputzen/schmücken. Am 
Abend wird es eine Tanzveranstal-
tung im Saal des NUZ geben. Für 
den Sonntag (19.06.) haben wir die 
Chursächsische Philharmonie Bad 
Elster gebucht. Vielen ist das sicher 
vom früheren „Pfingstkonzert“ 
noch in Erinnerung.  Das mal die 
grobe Planung. Wenn ihr Fra-
gen habt, eigene Ideen einbringen 
möchtet – bitte meldet Euch bei uns. 
Wir sind für jede Unterstützung 
dankbar.
Viele Grüße
Euer Ortschaftsrat

Mit Blick auf die Osterzeit starteten 
wir im März in vier Projektwochen, 
in denen sich alles um das Huhn, 
das Ei und das Küken drehen sollte.
Anja hat uns einen Brutautomaten 
für Eier in den Kindergarten mitge-
bracht. Gemeinsam bestückten wir 

das interessante Gerät mit Eiern und 
dann hieß es 21 Tage lang gespannt 
zu warten. Um die Zeit des Wartens 
gut im Blick haben zu können, star-
teten wir einen Küken-Countdown. 
Wie bei einem Adventskalender 
malten wir jeden Tag eins von 21 
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Eiern auf einem Ausmalbild an. 
Die Kinder wussten: Erst wenn 
alle 21 Eier gefüllt sind, beginnen 
die Küken zu schlüpfen. Bis dahin 
erfuhren die Kinder der Mäuse- 
und der Ponygruppe viel über Eier, 
Hühner und Küken. Im Morgen-
kreis haben die Krippenkinder 
ein Ei angeschaut und angefasst. 
Manche Kinder wussten schon von 
zu Hause, dass aus den Eiern kleine 

Küken schlüpfen. Schwupps – ist uns 
während des Morgenkreises ein Ei 
heruntergefallen. Es hat viele Risse 
bekommen. Ob da jetzt ein Küken 
herauskommt? Nein! Gemeinsam 
haben die Kinder das Ei geschält 
und natürlich auch einmal gekostet. 

An einem anderen Tag konnten 
die Kinder der Mäusegruppe dann 
schon ein Ei in einem Beutelchen mit 
verschiedenen Gegenständen erta-
sten. Die Kinder der großen Gruppe 
haben auf einem Arbeitsblatt den 
Kreislauf betrachtet: Ein Huhn legt 
ein Ei, in dem Ei entwickelt sich ein 
Küken, schlüpft aus dem Ei, wächst 
zum großen Huhn heran, welches 
wieder ein Ei legen kann. Auch unse-
re Bastelarbeiten und Spiele passten 

in diesen vier Wochen zum Thema. 
Wir bastelten ein Memory, auf dem 
unterschiedliche Bilder zum Thema 
Huhn und Ei zu entdecken waren. 
Auf verschiedene Weisen färbten 
wir für die Osterzeit ausgeblasene 
Eier. Im Garten spielten wir Eierlauf. 
Außerdem dekorierten wir un-
seren Kindergarten mit passenden 
Fensterbildern und Osterdeko und 
beim regelmäßigen gemeinsamen 

gesunden Frühstück gab es natürlich 
auch gefärbte Eier zu kosten.
Tatsächlich hatten wir nach 21 
Tagen das große Glück, den Küken 
beim Schlüpfen direkt zuschauen 
zu können. Die Küken pickten das 
Ei auf und kamen herausgekrabbelt. 
Ganz geschafft, mussten sie sich erst 
einmal ausruhen, bis wir sie dann in 
einen großen Käfig mit Wärmplat-
te setzen konnten. Darin blieben 
sie noch ein paar Tage bei uns im 
„Sonnenpferdchen“. Für uns alle 
war das ein richtig schönes Erlebnis! 
Es war faszinierend, wie aus einem 
Ei so ein kleines Wunder schlüpfte. 
Die Zeit mit den kleinen gelben 
und braunen Küken war besonders 
schön. Die Kinder haben sie ins Herz 
geschlossen, immer wieder nach ih-
nen geschaut, mit ihnen erzählt und 
sie gefüttert. In dieser Zeit haben sie 
erfahren, was es bedeutet, sich um 
Tiere zu kümmern. Immer wieder 
mussten sie gefüttert und umsorgt 
und der Stall gesäubert werden. 
Außerdem haben sie den richtigen 
Umgang mit Tieren erlernt. Beson-
ders in der Nähe der ganz kleinen 
Tiere haben sich die Kinder leise 
und vorsichtig verhalten, sie ganz 
vorsichtig berührt und gestreichelt. 
Wir konnten stolz auf unsere Mäu-

se- und Ponykinder sein! Am Ende 
unserer Projektwochen wartete ein 
gemütlicher Familiennachmittag 
auf unsere Kinder und ihre Eltern. 
In unserem Garten konnten dabei 
auch die Eltern und Geschwister 
die kleinen Küken begrüßen und 
kennenlernen. Bei strahlendem 
Sonnenschein konnte bei Spielen wie 
Eierlauf und Sackhüpfen viel gelacht 
werden und nach kleinen Bastelar-
beiten auch ein kreatives Andenken 
mit nach Hause genommen werden. 
Anhand einer Bilderpräsentation 
bekamen die Eltern einen Einblick 
in unsere Projektwochen und bei 

Kaffee und selbst gebackenen „Kü-
ken-Muffins“ konnten die Familien 
nach langer Zeit mal wieder ins 
Gespräch kommen. Am Ende des 
Nachmittags begaben wir uns ge-
meinsam auf Osternestsuche. Es war 
für alle Kinder, Eltern, Großeltern 
und ErzieherInnen ein sehr schöner 
Nachmittag, auf den wir alle nach 
der langen „Corona-Zeit“ gewartet 
haben! Nach diesem Nachmittag 
zogen die Küken in ihren großen 
Stall, in dem Mama Henne auf sie 
wartete. Es grüßen euch ganz herz-
lich die Kinder und Erzieherinnen 
des „Sonnenpferdchens“.

Osterbrunnen in Neustadt
Nach 2 Jahren Abstinenz konnten 
die Kinder des Kindergartens 
„Sonnenpferdchen“ den Oster-
brunnen in Neustadt wieder besu-
chen. Da an diesem Tag das Wetter 

auch noch mitspielte, waren alle 
Kinder zu Besuch und bestaunten 
den von Frau Bongardt mit ca. 
800 Eiern liebevoll gestalteten 
Brunnen.
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